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l . Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Auslagen für Fronleichnamsfeierlichkeitcu.
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofcs vom

24. November 1909, Nr. 10555 (M . Abt. XXII , 772/1910) :
Im Nllmcn Seiner Muzeltüt des Kaisers!

Der k. k. Verwaltuugsgerichthof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-
Präsidenten Freiherrn v. Schwartzen  au , in Gegenwart der Räte des k. k.
Vcrwaltungsgerichtshofes Ritter v. Falser,  Freiherrn v. Weiß , Dr
Pantuöck  und Dr . Sachs,  dann des Schriftführers k. k. Hofsekrctärs
Roh rer,  über die Beschwerde des Ludwig Wutschel  in Wien gegen dm
Beschluß des Gemeinderates der Reichshaupt - und Residenzstadt Wien vom
14 . Dezember 1907 , betreffend die Erhöhung der Auslagen für Fronlcichnams-
feierlichkeiten , nach der am 24 . November 1809 durchgcfuhrlm öffentlichen
mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des
Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Julius O f n e r , Hof - und
Gcrichtsadvokatm m Wien , in Vertretung der Beschwerde , und des Magistrats-
Kommissärs Kopccny,  als Verweter der belangten Behörde , zu Recht
erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiescn.

Entscheidungsgründe.

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen den Beschluß des Wiener
Gemcinderatcs vom 14 . Dezember 1807 , insofern mit demselben in den Haupt-

für 1908 als Auslagen für Zronleichuamsfeierlichkeiten um
17 .000 X mehr eingestellt wurde , als der Magistrat beantragt hatte , während
der vom Magistrate für diese Zwecke beantragte Betrag von 4283 X nach der
ausdrücklichen Erklärung des Beschwerdeführers unangefochten bleiben soll.
Begründet wird die Beschwerde im wesentlichen damit , daß Beschwerdcführer
der katholischen Kirche nicht angehöre und daß es nach Artikel IX des Gesetzes
vom 25 . Mai 1868 , R .-G .- Ll . Nr . 49 , nicht zulässig sei, Andersgläubige zu
Beiträgen für Kultuszwecke einer Religionsgcnosscnschaft , der sie nicht an-
gehörcn , heranzuziehen . Dies dürfe auch nicht indirekt dadurch geschehen, daß
Politische Gemeinden solche Auslagen aus Mitteln bestreiten , welche durch all¬
gemeine Umlagen gedeckt werden . Die Auslagen für Fronleichnamsfeierlichkeitcu
aber seien zweifellos Auslagen für Kultuszwccke der katholischen Kirche.

In der Gegenschrift macht die Gemeinde Wien geltend , daß durch die
Einstellung der Summe in dm Hauptvoranschlag noch keineswegs eine Ver¬

fügung in der Richtung gelegen sei, daß der Betrag tatsächlich zur Ausgabe
gelange . Die wirkliche Zuwendung hänge vielmehr noch von einer besonderen
Entscheidung ab . Erst in der tatsächlichen Zuwendung könnte eine Verletzung des
Gesetzes vom 25 . Mai 1868 gelegen sein, nicht aber schon in der Jnaussicht-
nahme einer solchen Zuwendung im Voranschläge . Im übrigen bestreitet die
Gemeinde , daß die Erhöhung des Betrages erfolgt sei, um Knltusbedürfnisse
zu bedecken. Es handle sich hiebei nicht um die Ausschmückung der Altäre
welche bereits in den von der Anfechtung ausdrücklich ausgeschlossenen , vom
Magistrate beantragten Auslagen enthalten sei, sondern um anderweitige Aus¬
lagen , zur Erhöhung der Pracht des Festes , wie Bctcilung der an dem Feste
teilnehmenden staatlichen und kommunalen Würdenträger mit Kerzen und
Sträußchen , Gratifikationen an die ausgerückte Militärmannschaft , Abfeucrn
von Pöllerschllssm in den ländlichen Bezirken u . s. w . Auch verlange die zahl¬
reiche Beteiligung der Bevölkerung sichcrhcits - und vcrkehrSpolizeilichc Vor¬
kehrungen.

DaS Erkenntnis des Gerichtshofes beruht auf folgenden Erwägungen:
Wenn die Gemeinde bestreitet , daß die Einstellung einer Summe in den

Hauptvoranschlag den Charakter einer in die Rechtssphärc der Einzelnen
eingreifenden Verfügung besitze, so konnte der Gerichtshof diese Einwendung
nicht als begründet erkennen , weil die Feststellung der Höhe der Umlagen nach
den im Voranschläge präliminiertcn Auslagen erfolgt , also gerade von dieser
Präliuiinierung die Leistungspflicht des Einzelnen abhängt . Daß trotz der
Erhöhung die Umlage sich nicht geändert hat , ist kein Gegenargument , weil
ohne diese Erhöhung bei Restriktion and -rcr Auslagen die Umlagen eine
Herabsetzung hätten erfahren müssen . Übrigens wird gerade durch die
Einstellung einer Auslage in dm Voranschlag anerkannt , daß eine derartige
Auslage in den Aufgabenbereich der Gemeinde fällt , also durch eine allgemeine
Umlage zu decken ist, und es ist keineswegs mehr die Aufgabe der zur
Ausführung des Beschlusses berufenen Exckulivorgane , diese Seile der Frage
bc, ihren weiteren , im Rahmen des Beschlusses des Gemeindcrates etwa noch
zu treffenden konkreten Verfügungen zu prüfen . Will daher ein Gemeinde-
Mitglied die grundsätzliche Zulässigkeit der Übernahme einer solchen Aufgabe
bestreiten , so kann cs dies nur im Wege der Anfechtung jenes Gemeindcrats-
Bcschlusses tun , durch welchen über diese Zulässigkeit entschieden worden ist.

In der Sache selbst ist die Beschwerde der Meinung , cs müsse sich nach
dem Inhalte des Beschlusses um eine Kultusauslagc handeln , weil die Fron¬
leichnamsfeierlichkeit eine kirchliche Feierlichkeit sei.

Demgegenüber ist folgendes zu bemerken:

Nach § 45 des Wiener Gemeindcstatutes umfaßt der selbständige Wirkungs¬
kreis , in welchem die Gemeinde innerhalb der Schranken der Reichs - und
Landcsgesetze Anordnungen treffen und verfügen kann , alles dasjenige , was
das Interesse der Gemeinde berührt und innerhalb ihrer Grenzen von ihr
besorgt und durchgefnhrt werden kann.
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Es war daher zu untersuchen , ob die Auslagen , welche die Gemeinde
Wien aus Anlaß der Fronleichnamsprozesfion beschlossen hat , wie dies die
Beschwerde behauptet , Uber diese Schranken des Rcichsgesetzes , und zwar
speziell über jene des Artikels 9 des interkonfessionellen Gesetzes hinansgehen
oder nicht . Nach Artikel 9 des interkonfessionellen Gesetzes können Beiträge
an Geld und Naturalien oder Leistungen an Arbeit für Kultus - und Wohl-
tätigkeitszwccke einer Religionsgcnossenschaft den Angehörigen anderer Religions-
gcnossenschaften prinzipiell , abgesehen von den Fällen des Patronates und
besonderer privatrechtlicher Verpflichtungen , nicht aufcrlegt werden . Es fragt
sich daher , ob die konkreten , von der Gemeinde Wien beschlossenen Auslagen
als für Kultuszwccke der katholischen Kirche bestimmt anzuschen sind . Wenn
die Benennung der Ausgabspost im Präliminare „ Freiwillige Beiträge für
die Abhaltung der Fronleichnamsprozession " maßgebend wäre , so ist zuzugeben,
daß sie einer Auslegung , wie sie eine solche in der Beschwerde gefunden hat,
tatsächlich Raum geben könnte . Dies ist jedoch nicht zutreffend . Es liegt
allerdings eine Spezialisierung der einzelnen unter dieser Post begriffenen
Auslagen weder dem Beschlüsse der Gemeinde , noch auch dem Voranschläge
bei . In der Gegenschrift der Stadtgcmeinde Wien wurden jedoch diese Aus¬
lagen spezifiziert , ohne daß bei der mündlichen Verhandlung der Vertreter der
Beschwerde gegen dieRichtigkeit dieserSpezifizierung speziell konkrete Einwendungen
erhoben hätte.

Der Gerichtshof war daher berechtigt , die diesbezüglichen Angaben der
Gegenschrift seiner Entscheidung zugrunde zu legen . Keine der von der Ge¬
meinde angeführten Auslagen ist aber eine solche, welche speziellen Kultuszwecken
dient , weil cs sich nicht um Zwecke handelt , welche ausschließlich oder zunächst
das Interesse der Kirche oder Rcligionsgesellschaft berühren . Diese Auslagen
zerfallen in zwei Gruppen . Die eine dieser Gruppen betrifft die Aufrechthaltung
der öffentlichen Ordnung , die Handhabung der SicherhcitS - und Verkehrspolizei,
welche an und für sich nicht als Kultuszwccke angesehen werden können , damit
in keinem notwendigen inneren Zusammenhänge sichen und lediglich in den
Kreis der der Gemeinde im selbständigen Wirkungskreise obliegenden Pflichten
fallen . Die zweite Gruppe dagegen betrifft Auslagen für eine Repräsentation
der Gemeinde an der in Rede stehenden kirchlichen Feierlichkeit . Eine derartige
Repräsentation aber ist durch keine gesetzliche Bestimmung , insbesondere aber
auch nicht durch Artikel 9 des interkonfessionellen Gesetzes und die W 35 und
36 des Maigcsetzes vom Jahre 1874 der Gemeinde verwehrt . Wenn die Ge¬
meinde zu solchen Zwecken Auslagen bewilligt , so dienen dieselben nicht den
Kultuszwecken der betreffenden Kirche oder Religionsgcnossenschaft , sondern der
würdigen Repräsentierung der Gemeinde selbst und fallen daher in den Kreis
der Rechte , deren Ausübung der Gemeinde im selbständigen Wirkungskreise
zusteht . Es ergeben sich zahlreiche Anlässe , bei welchen Veranstaltungen einzelner
Korporationen die Gemeinde , sei es , weil sie die Zwecke der betreffenden
Korporation zu ehren beabsichtigt , sei es , weil sie den Anschauungen oder Ge¬
fühlen eines großen Teiles der Bevölkerung Rechnung tragen will , veranlassen
können , zu diesen Veranstaltungen Stellung zu nehmen und für diese Stellung¬
nahme auch besondere Auslagen zu beschließen , ohne daß dadurch die betreffenden
Auslagen zu Beiträgen für den speziellen Zweck dieser Korporation , also zu Vcrcins-
beiträgcn würden . Wenn aber fcststeht, Laß die Volierung solcher Auslagen aus
Anlaß von Veranstaltungen von Korporationen im selbständigen Wirkungskreise
der Gemeinde gelegen ist, so hieße cs den Bestimmungen des interkonfessionellen
Gesetzes Zwang antun , wollte man sie in dem Sinne auslcgen , daß ein Auf
wand für die Teilnahme an einer solchen Veranstaltung nur dann verboten ist,
wenn sie von einer Religionsgcnossenschaft überhaupt oder speziell von der
katholischen Kirche ansgeht.

Aus denselben Gründen könnte der Gemeinde im Sinne der Bestimmungen
des interkonfessionellen Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der katholischen Kirche
nicht verwehrt werden , Auslagen für das Ausschmücken der Straßen und der
ihr gehörigen Häuser auf sich zu nehmen . Auch ein solcher Aufwand ist nicht
als eine Beitragslcistung für die Zwecke der Ncligionsgcnossenschaft oder als
eine Leistung aus dem Kultusverbande anzuseheu , denn die Ausschmückung der
Häuser und Grundstücke , an welchen sich ein festlicher Umzug bewegt , bleibt
immer dem betreffenden Besitzer als solchen überlassen und ist, auch wenn es
sich um eine kirchliche Feierlichkeit handelt , rechtlich nicht als ein aus dem An-
gel.Lngkcitsverhältnisse fließender Beitrag für die Kultuszwccke der Kirche, sondern
als ein in der Verfügungsgewalt des Eigentümers als solchen gelegener Akt
anzuseheu , durch welchen derselbe seine Teilnahme an der festlichen Stimmung
oder die Ehrung der Gefühle jener , welche das Fest begehen , zum Ansdrucke
bringen will . Dasselbe gilt von der Gemeinde , wenn sie anläßlich eines Festes,
um die Gefühle und Interessen der Fcstteilnehmer zu ehren , ihre Straßen und
Häuser schmückt.

Die Frage aber , ob und wie weit solche Auslagen notwendig oder zweck¬
mäßig erscheinen , fällt in das freie Ermessen der Gemeinde und entzieht sich
nach Z 3 , Nt . v des Gesetzes über die Errichtung des Verwaltungsgerichts-
hofes der Überprüfung des letzteren.

Aus diesen Erwägungen gelangte der Gerichtshof zur Abweisung der
Beschwerde.

2.
Bestimmungen über die Vermögensgebaruug vou

Stiftungen , Fonden und dergleichen.
Erlaß des Magistrats -Direttors Karl Appel  vom21 . April

1910 , M . Abt . XVIII , 8893/09 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 38 ) :

Die k. k. n . ö. Statthalterei hat unterm 22 . Dezember 1909 zur Zahl
V5174 nachstehendes Rundschreiben anher gerichtet:

Die k. k. Direktion der Staatsschuld in Wien hat auf Grund der vom
Fachrechnungsdepartement I des k. k. Finanzministeriums und der k. k. Staats¬
schuldenkasse geführten Kreditbücher der Staatsschuld konstatiert , daß für Kirchen,
Pfarrpfründen , Stiftungen , Fände , Armenfonde , Gemeinden , Bruderladen,
Genossenschaften , Korporationen , Fideikommisse u . s. w ., deren Kapitalien in
Staatsschuldverschreibungen fruktifiziert sind , eine sehr große Anzahl von
Obligationen einzeln vinkuliert ist, welche mitunter auf ganz geringe Beträge
lauten . Diese Tatsache ist hauptsächlich darauf zurückzuführen , daß Obligationen
für sich allein zur Vinkulierung gelangen , anstatt daß sie, wenn tunlich , mit
den bereits vorhandenen vinkulierten Obligationen der betreffenden Kirche,
Stiftung u . f. w . zusammengeschrieben werden.

Die geschilderte Art der Anschreibung von Obligationen muß naturgemäß
nicht bloß für die Staatsfchuldcnverwaltung , sondern auch für die Behörden
und Ämter , Eigentümer , Vermögensverwalter , Nutznießer , bzw . für die zur
Zinsenbehebung legitimierten Organe die Evidenzhaltung der vinkulierten
Schuldverschreibungen erheblich erschweren , sie nötigt aber auch den Zinsen¬
behebungsberechtigten zur Ausstellung von umfangreichen Quittungen für jeden
Zinsentermin , in welchen zahlreiche Obligationen unter genauer Angabe der
Oblioationsnummern , des Anlagsdatums , des Kapitalsbctrages , der Anschrift,
des Zinsentermincs und Zinscnbctrages aufzunehmen sind , und sie hat endlich
eine bedeutende Geschäftsvermehrung für die Zinscnzahlstellen und für das Fach¬
rechnungsdepartement I des k. k. Finanzministeriums als Zensurstell - zur Folge,
indem für jede einzelne Obligation auf Grund der Liquidationsvermerke resp.
Kreditbücher die Zinsen liquidiert bezw . zensuriert und kontiert werden müssen.

In dieser Beziehung erscheint ein Wandel in der Weise dringend geboten,
daß anstatt der obcrwähnten besonderen Ausfertigung von Obligationen eine
Zusammenschreibung des in vinkulierten Staatsschuldverschreibungen bestehenden
gleichartigen Vermögens der Kirchen , Stiftungen u . s. w ., soweit dies nach den
obwaltenden Verhältnissen tunlich erscheint , stat finde.

Eine derartige Zusammcnschrcibung ist, abgesehen von dem Erfordernisse
der Gleichartigkeit der Schuldgattung und der Verzinsungstermine , selbst¬
verständlich nur bei den nicht rückzahlbaren Staatsschuldverschreibungen (einheitl.
Rente , österr . Staatsrcnte , Jnvcstitionsrcnte , Goldrente ) und nur dann
möglich , wenn

1. alle Obligationen ein und derselben Kirche, Stiftung u . s. w . gehören,
2 . alle unbelastet sind oder alle mit den gleichen Vormerken haften und
3 . ein und dieselbe Person vou derselben zinsenbezugsbcrcchtigt erscheint.
Mit Rücksicht auf die dargestellten Verhältnisse wolle , soweit es den

dortigen Wirkungskreis berührt und so oft sich hiezu Gelegenheit ergibt , darauf
hingcwirkt werden , daß seitens der als Verwalter des Vermögens der Kirchen,
Stiftungen , Fonde , Armenfonde , Gemeinden , Bruderladen , Genossenschaften,
Fideikommisse u . s. w . in Betracht kommenden Organe bezüglich jener Obli¬
gationen , welche nicht , wie die Eisenbahnschuld des Staates , das Lottoanlehen
vom Jahre 1860 , in die Kategorie der vcrlosbaren Effekten fallen , nach den
obangcführten Gesichtspunkten zweck tunlichster Zusammcnschrcibung vorgegangen

Auf die angeregte Zusammenschreibung der Obligationen kann umsomehr
gedrungen werden , als nach der Verordnung des k. k. Finanzministeriums vom
v3 . Oktober 1909 , N . G . Bl . Nr . 167 , die Frei -, Um - und Zusammenschrcibnng
vinkulicrter Rente -Obligationen nunmehr gebührenfrei erfolgt , so daß ans der
obcrwähnten Amtshandlung den Parteien keinerlei Kosten erwachsen.

Zu diesem Zwecke wären die ziisammenschreibbarcn Obligationen von den
Obligationseigentümern bezw . Vcrmögensverwaltern im Wege der Zinsenzahl-
stclle behufs Zusammenschrcibnng an die k. k. Staatsschuldenkaffa einzusendcn
bezw . bei dieser Kassa zu überreichen.

Um in Hinkunft das Anhäufen von auf mindere Beträge lautenden Obli¬
gationen möglichst zu vermeiden , wären im Falle des Zuwachses neuer Obli¬
gationen die anzuschreibendcn Überbringcreffektcn im Geleite einer gleichartigen,
bereits für dieselbe Kirche , Stiftung u . s. w . vinkulierten Obligation behufs
ihrer Zusammenschreihung mit letzterem Effekte in eine Obligation an die k. k.
Staatsschuldenkaffa im vorgcschriebencn .Wege einzusendcn.

Hievon setze ich die städtischen Ämter , die Gewerbegenossenschaften , die
genossenschaftlichen Mitglieder -, Gehilfen - und Lehrlings -Krankenkassen , die
Betriebs - und Vereinskrankenkasscn , die registrierten Hilfskasscn und die Ge¬
nossenschaftskommissäre zur Darnachachtung in Kenntnis.

S.
Hand - und Zngkosten bei einem Pfarrhofbau.
Entscheidung des k. k. Verwaltnngsgerichtshofes vom

8. Jänner 1910 , Nr . 184 (M . Abt . XXII , 871/10 ) :
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-
Präsidenten Freihcrrn v. Schwartzen  au , in Gegenwart der Räte des
k. k. Verwaltnngsgerichtshofes , des k. k. Senatspräsidenten Truxa,  und der
k. k. Hofräte Dr . Balko,  Ritter v. Falser , Krupskh,  Freiherrn v.
Weiß und Dr . v. Herrnritt,  dann des Schriftführers k. k. Ratssekretars
Ritter v. Thaa,  über die Beschwerde des Rudolf Breuer  in Wien gegen
die Entscheidung des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricksi vom
3. September 1908 , Z . 19842 , betreffend die Kosten der Hand - und Spann¬
dienste beim Pfarrhofbau in Banmgartcn , nach der am 8 . Jänner 1910 durch-
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geführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des
Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Franz Pranter,
Hof - und Gcrichtsadvokaten in Wien , in Vertretung der Beschwerde , dann der
Gegcnausführungen des k. k. Scklionsratcs Dr . Fritsch,  in Vertretung der
der belangten Behörde , und des Magistrats -Kommissärs Kopecnh,  in Ver¬
tretung der milbelangten Rcichshaupt - und Residenzstadt Wien , zu Recht
erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe.

Mit dem Akkord-Protokolle der n .-ö. Statthaltcrci vom 24 . Mai 1904
hat die k. k. Bauleitung sür den Pfarrhofbau in Baumgarten Wien XIII dein
Bcschwerdesührcr die Erd -, Maurer - und Stukkaturarbeiten übergeben , wobei
sich der Unternehmer laut Punkt 5 verpflichtete , „ die auf die Hand - und Zug-
arbcitskosten entfallende Quote der Vcrdienstsummc nur von den zur Zahlung
dieser Kosten verpflichteten Faktoren ansprecheu zu wollen . " Am 28 . Mai 1906
brachte der Beschwerdeführer bei der Statthalterei ein Gesuch ein, es möge die
Ortsgemeinde Wien von der Aufsichtsbehörde verhalten werden , ihm den für die
Hand - und Zugarbeiten ausgeworfencn Betrag zu bezahlen , wenn nötig , wolle
die zwangsweise Hereinbringung seiner Forderung von der Verwaltungsbehörde
veranlaßt werden . Mit dem Erlasse des Magistrates der Reichshaupt - und
Residenzstadt Wien vom 15 . Dezember 1906 , Z . 3942 , wurde ihm jedoch mit-
gcteilt , daß laut rechtskräftiger Entscheidung des Wiener Magistrates vom
16 . November 1899 , Z . 187263 , die Gemeinde zur Bezahlung dieser Kosten
nicht verhalten werden könne , weil die Pfarrgemeinde Baumgarten und nicht
die Gemeinde Wien verpflichtet sei, sie zu tragen , während die Ortsgemeinde
Wien lediglich die Pflicht habe , über die Beitragsleistung der Pfarrgemeinde
Baumgarten zu beschließen und für deren Bedeckung und Einbringung durch
die Aufteilung dieser Kosten auf die römisch -katholischen Pfarrangehörigen der
Pfarrgemeinde Baumgar «en nach Maßgabe der direkten Steucrleistung im Sinne
des Gesetzes vom 31 . Dezember 1894 , R .-G .-Bl . Nr . 7 er 1895 , vorzugchcn.

Die Pfarrgemeinde Baumgarten sei aber noch nicht konstituiert . Daher
sei die Einbringung dieser Kosten im Verwaltungswege nicht möglich.

Diese Entscheidung wurde von der n .-ö. Statthaltcrci laut Erlasses vom
6. November 1907 , Z . III,113/45 , bestätigt , der weitere Rekurs wurde vom
Ministerium für Kultus und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ministerium
des Innern laut Erlasses vom 3 . September 1908 , Z . 19842 , zurückgcwiesen.

Hiebei erwog das Ministerium gegenüber dem vom Beschwerdeführer
geltend gemachten Rechtsansprüche auf Ausübung administrativen Zwanges
gegen die Gemeinde Wien zur Hcrcinbringuug jener Umlagen der Pfarr-
gcmeinde Baumgartcn , daß ein subjektives Recht aus die Handhabung des
staatlichen Aufsichtsrcchtcs über Gemeindevertretungen und deren Geschäfts¬
führung für niemanden bestehe ; gegenüber dem Verlangen , die Gemeinde Wien
selbst zur Zahlung der Forderung zu verhalten , machte die Ministerial-
Entscheidung gellend , daß die Gemeinde Wien als solche nicht kirchlicher
Konkurrenzfaktor sei (Z 35 des Gesetzes vom 7. Mai 1874 , R .-G .-Bl . Nr . 50 ),
und demzufolge auch eine rechtliche Möglichkeit , diese Gemeinde im admini¬
strativen Wege zur Zahlung von Konkurrenzbeiträgen zu verhalten , nicht
bestehe.

Die Beschwerde richtet sich nur gegen den ersten Teil der Entscheidung,
betreffend das Begehren auf Verhaltung der Gemeinde Wien zur Hereinbringung
der Kosten für Hand - und Zugarbeiten von Seite der Pfarrgemeinde Baum¬
gartcn . In diesem Teile wird die Entscheidung als gesetzwidrig bezeichnet . Sie
führt aus , daß der Anspruch des Beschwerdeführers auf Bezahlung dieser Kosten
zu Recht bestehe und auch von den Zivilgerichten gegenüber der Pfarrpfründc
Baumgarlen anerkannt worden sei (Erkenntnis des Obersten Gerichtshofes vom
30 . Jänner 1908 , G .-Z . R . V ., I , 19/8/l ) ; da aber von der Pfarrpfründc
eine Zahlung nicht erlangt werden konnte (Beschluß des Landesgerichtes Wien
vom 11. November 1908 , Z .-G . V . 249/7/24 ), müsse sich der Beschwerde¬
führer an die Pfarrgemeinde Baumgartcn halten . Sein Anspruch sei ein rein
Privatrcchtlichcr , die Pfarrgemeinde stehe gewißermaßcn unter Kuratel der
Gemeinde Wien , die sich aber in ungesetzlicher Weise weigere , die ihr durch die
Ministerial -Verordnung vom 31 . Dezember 1878 , R .-G .-Bl . Nr . 5 sx 1878,
auferlegtcn Pflichten zu erfüllen . Die Staatsbehörde habe die Pflicht , diese
Gesetzwidrigkeit abzustellen . Der privatrechtliche Anspruch des Beschwerdeführers
könne nur mit Hilfe der politischen Behörde durchgesctzt werden . Demzufolge
habe Beschwerdeführer ein unmittelbares Parteiinteresse an der behördlichen
Mitwirkung der Ortsgemeinde , die Verweigerung diese Hilfe bedeute eine
Rcchtsverweigerung.

Der Verwallungsgcrichtshof kam aber aus nachstehenden Erwägungen
zur Abweisung der Beschwerde.

Da sowohl die Frage , wer zur Leistung der Hand - und Zugarbeiten
beim Pfarrhofbaue verpflichtet ist, als auch die Frage , ob die Ortsgemcinde
Wien , in deren Gebiet der Sprengel der Seelsorge Baumgarten liegt , die in
der Ministerial -Verordnung vom 31 . Dezember 1877 , R .-G .-Bl . Nr . 5 ex 1878,
vorgezeichnete Tätigkeit in Vertretung der Pfarrgemeinde zu entfalten hat,
schon rechtskräftig entschieden ist, halte der Gerichtshof bei Erledigung der vor¬
liegenden Beschwerde lediglich zu prüfen , ob dem Beschwerdeführer ein Rechts¬
anspruch auf zwangweise Durchführung der Konkurrenzentschcidung zur Seite
stehe oder nicht.

Diese Frage mußte der Gerichtshof verneinen . Die Konkurrenzentscheidung
vom 16 . November 1899 , Z . 187263 , begründete nur Rechte einerseits zwischen
den verschiedenen Konkurrenzparteicn untereinander , anderseits zwischen diesen
und der Pfarrpfründc Baumgarten ; ein wie immer geartetes Rechtsverhältnis
zwischen dem Beschwerdeführer und der Pfarrgemeinde wurde durch dieses
Erkenntnis , wie er selbst anerkennt , nicht geschaffen.

Es könnte nun nur noch die Frage aufgeworfen werden , ob etwa -der
zwischen dem Beschwerdeführer und der Staatsverwaltung in bezug auf die
Bauführung abgeschlossene Vertrag vom 24 . Mai 1904 , als Stütze des an die
Kultusbehörde gerichteten Begehrens des Beschwerdeführers dienen könnte . Auch
dies war zu verneinen . Jener Vertrag begründete naturgemäß nur ein Privat¬
rechtsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer als Übernehmer der Arbeit und
dem anderen Vertragsteile (W 1151 u . ff. des a . b. G .-B .) ; die aus diesem
Bertragsverhältnisse fließenden Rechte können somit selbstverständlich nur im
Zivilrechtswege zur Geltung gebracht werden ; im Verwaltungswege war dies
umsoweniger möglich , als der Bestand einer rechtlichen Verpflichtung der
Pfarrgemeinde Baumgartcn gegenüber dem Beschwerdeführer von dem hiezu
ausschließlich zuständigen Zivilgerichte bisher nicht anerkannt worden ist.

Aus dem Gesagten ergibt sich also , daß der Beschwerdeführer ein vor der
Verwaltungsbehörde verfolgbares Recht auf zwangsweise Durchführung des
Konkurrenz -Erkenntnisses nicht hat , daß daher auch durch die die Handhabung
des Staatsaufsichtsrcchtes ablehnende Entscheidung seine Rechte nicht - verletzt
werden konnten.

4 .
Der Berechtigungsuinfang des Spenglergewerbes.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 10 . Jänner 1910,
Z . I n-3593/5 , an das magistratische Bezirksamt für den XXI . Be¬
zirk (M . B . A. XXI , 1691/10 ) :

Die Statthalterei findet nach ordnungsmäßiger Durchführung des im
Z 36 , Absatz 2 der Gewerbeordnung vorgeschriebcncn Verfahrens in der
strittigen Frage , ob I . S . und A. F . auf Grund ihres Gewerbescheines für
den Betrieb des Spenglergewerbes berechtigt sind, Dächer mit Dachpappe und
Holzzement einzudeckcn und mit Teeranstrich zu versehen , zu entscheiden, daß
dieselben zur Verwendung von Dachpappe und Holzzement, . sowie zum . Teer¬
anstriche bei Dachdeckung lediglich insoweit berechtigt sind , als die bezeichnten
Materialien etwa bei der Ausführung von dem Spenglergewerbe angchörigen
Blecharbciten und zu ihrer vollständigen Durchführung erforderlich sind . Zur
Herstellung von Dachpappe - und Hotzzcmentdächeru an sich und zum Teer¬
anstriche hiebei sind die Genannten als Spengler nicht berechtigt.

Gegen diese Entscheidung kann die Berufung au das k. k. Handels¬
ministerium binnen vier Wochen von dem dem Zustcllungstagc nachfolgenden Tage
an gerechnet bei dem magistratischen Bezirksamt - für den XXI . Bezirk cin-
gebracht werden.

(Anmerkung der Redaktion : Laut Mitteilung dieses Bezirksamtes wurde
eine Berufung nicht eingebracht .)

5 .
Assentierung der Militärveterinärakademiker . —

Vorschrift.
Runderlaß der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 19 . Jänner

1910 , Z . 11-165 , M . Abt . XVI , 977/10 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 24 ) :

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesverteidigung vom 5. Jänner
1910 , Nr . XIV -1320 von 1909 , hat das k. u . k. Reichskriegsministerium im
Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium sür Landesverteidigung und dem
königlich ungarischen Laudcsvertcidigungsministcrium mittels eines im Beiblatte
zum Verordnungsblatt - für das k. u . k. Heer oerlautbarten Erlasses hinsichtlich
der zur Heranbildung von militärärztlichen Berufsbeamtcn in die k. u . k. tier¬
ärztliche Hochschule in Wien , bezw . die kgl. ungarische tierärztliche Hochschule in
Budapest aufgenommenen Aspiranten , welche die Bezeichnung „ Mililärvcterinär-
akadenüker " führen , unter anderem folgendes verfügt:

Da nach den Bestimmungen des gegenwärtig in Kraft stehenden A 141,
Punkt 1 der Wehrvorschriften I . Teil , die Militärveterinärakademiker beim Ein¬
tritte in das stellungspflichtige Alter von der Strllungspflicht nicht enthoben
sind , daher auch die Bestimmungen des Punktes 3 dieses Paragraphen auf sie
keine Anwendung finden können , unterliegen diese Militärveterinär-
akadcmiker — insoferne sie nicht etwa schon freiwillig assentiert worden
sind — d e r S t e l l u n g s p f l i ch t i h r e r A l t e r s k l a s s e.

Die Assentierung der Militärveterinärakademiker hat , insoferne sie nicht
schon früher freiwillig erfolgt wäre , wie bei jedem anderen Stcllungspflichtigcu,
beziehungsweise Einjährig -Freiwilligen -Aspiranten stattzufinden , bei welchem
Anlasse die Militärveterinärakademiker noch vor der ärztlichen Unter-
suchung den Anspruch auf die Begünstigung desein¬
jährigen Präsenzdienstes als Veterinär anzu melden
haben.

Militärveterinärakademiker , welche vor dem Eintritt in die tierärztliche
Hochschule mit der Begünstigung des einjährigen Präsenzdienstes im Soldaten¬
stande assentiert wurden , haben um die Zuerkennung der Begünstigung als
Veterinär anzusuchen.

Wenn der Militärveterinärakademiker das tierärztliche Diplom innerhalb
des (eventuell verlängerten ) Präklusivtcrmins nicht erlangt , so hat er nach
Aberkennung der Begünstigung als Einjährig -Freiwilliger -Veterinär um die
Begünstigung als Einjährig -Freiwilliger des Soldatenstandes anzusuchcn und
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ist sodann zur Ableistung dcS ihm obliegenden Präsenzdienstes mit Begum des
nächsten Monates Oktober hcranznziehcn.

Von diesem Erlasse , welcher bei Z l41 Wehrvorschriften 4- Teil vor-
zumcrkcn ist, werden die politischen Bezirksbchörden mit dem Beifügen ver¬
ständigt , daß im Sinne dieser Bestimmungen die Bewerbung eines Militär-
vetcrinärakadcmikcrs um die Begünstigung des einjährigen Präsenzdienstes im
Soldatcnstandc , beziehungsweise während des Überganges zu den neuen
Bestimmungen auch um, .die Begünstigung des einjährigen Präsenzdienstes als
Veterinär , auch nach Überschreitung des stellungspflichtigcn Alters möglich
erscheint und daß daher gegebenenfalls solchen Aspiranten Ein¬
trittsscheine nach  Muster 18 der Wehrvorschriften  I . Teil , den
Einjährigcn -Vctcrinär -Aspiranten jedoch nur dann ausznfolgcn sind , wenn
bezüglich der letzterwähnten die Abwesenheit von der regelmäßigen Stellung
seitens des Kommandos der Militärabtcilung bei der k. u . k. Tierärztlichen
Hochschule in Wien , als durch die bisherigen Vorschriften gerecht¬
fertigt bestätigt wird.

«.
Die Amtsabteilungen des Magistrates Wien ( magi¬
stratische Bezirksämter , Konskriptionsamt ) stellen sich
nicht als selbständige Politische Behörden , sondern
als Vertretnngsbehörden dieses Magistrates in seiner
Eigenschaft als politischer Behörde I . Instanz dar.

Die k. k. n, -ö. Statthaltcrei hat unterm 9. Februar 1910,
Z . 11-3871/13 (M . T A . 1231/10 ) an eine Partei nachstehende
Entscheidung des k. k. Ministeriums für Landesverteidigung
hinausgegeben:

Das k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat mit Erlaß vom 4 . De¬
zember 1909 , Dcp . XVIII , Nr . >384 , Ihrem Rekurse gegen die h. ä. Ent¬
scheidung vom 27 . Mai 1908 , Z . 11-556/3 , mit welcher Ihre Berufung gegen
die Ihnen für das Jahr 1904 vorgeschriebene Militärtaxe von 180 X wegen
Fristversänmnis zurückgewicsen wurde , Folge gegeben und der k. k. Statt-
halterci unter Behebung der angefochtenen Entscheidung die meritorische Be¬
handlung der an sie gerichteten Berufung aufgctragen , weil das Erkenntnis
der Militärtaxbemessungs - llommission für den VIII . Bezirk in Wien vom
8 . April 1907 (Aflentjahr 1892 , Grundbuch 49 , Seite 1307 ) erhobencrmaßcn
am 23 Jänner 1908 zngestellt worden war , die Berufung hingegen am
1. Februar 1908 — mithin vor Ablauf der im Z 8, Absatz 3 des Gesetzes
vom 13 . Juni 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 70 , festgesetzten Frist — bei dem Kon-
skriptionsamtc des Magistrates Wien (Militärtaxabtcilung ) eingclangt ist und
demnach deren Zurückweisung wegen Fristversänmnis im Gesetze nicht be¬
gründet erscheint . Das Einlangcn dieser Berufung bei dem bczcichneten Amte
ist als eine der Vorschrift des Z 2 des Gesetzes vom 12 . Mai 1»96 , R .-G .-Bl.
dir . 101 , entsprechende Einbringung aus dem Grunde anzusehen , weil die
Amtsabteilungen des Magistrates Wien (magistratische Bezirksämter , magi¬
stratisches Konskriptionsamt ) gemäß der Bestimmungen des Z 102 des Gemeinde¬
statutes für Wien vom 24 . März 1900 , L.-G .-Bl . Nr . 17, sich nicht als selb
ständige politische Behörden , sondern als Vertretnngsbehörden dieses Magistrates
in seiner Eigenschaft als politische Behörde I . Instanz darstellend)

Demgemäß findet die k. k. Statthaltcrei das angefochtenc Erkenntnis ab-
zuändcrn und die Ihnen für das Jahr 1904 vorgeschriebene Militärtaxe auf
den Ihrem erhobenen Einkommen (9475 X ) in eben diesem Jahre entsprechenden
Betrag von 60 X hcrabzusctzen rc.

7 .
Abschreibung der Militärtoxen.

Erlaß des Magistrats -Direktors K. Appel  vom 8. April
1910 , M . Abt . XV l, 2067/10 (Normnlicnblatt des Magistrates
Nr . 34 ) :

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 16 . Februar 1910,
Z . 11 647/12 Nachstehendes anher bckanntgegebcn:

„Das k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat mit dem Erlasse vom
8. Februar 1910 , Nr . XIV 886 eröffnet , daß die Punkte 1 bis 4 des Mini-
sterial -Erlasses vom 20 . Februar 1909 , Nr . XIV , 245 , Statt -Erlaß vom
8 . April 1909 , Z . 11-944/2 auf die Abschreibung rückständiger Militärtaxen
Anwendung zu finden haben , gleichviel ob diese nach dem Gesetze vom
13 . Juni 1880 , R . G . Bl . Nr . 70 oder vom 10 . Februar 1907 , N . G . Bl.
sttr . 30 , bemessen wurden.

Im Sinne des Punktes 1 des bezogenen Ministerial -Erlasses sind die
politischen Bezirksbchörden innerhalb der daselbst vorgesehenen Einschränkungen
auch ermächtigt , Militärtaxrückstände nach solchen Taxpflichtigen im eigenen

---) Vcrgl. Amtsblatt Nr . SS ex Iglo „Gesetze:c." Ill , II , Seite 21, und Amtsblatt
Nr . 26 ex rovü „Gesetze rc." Ill , l , Seite S7.

Wirkungskreise abzuschrcibcn , deren Verlasscnschaft bei dem Abgänge eines
Nachlasses arinutshalbcr abgetan wurde.

Hinsichtlich Abschreibungen beziehungsweise Rückerstattungen von Militär-
taxcn , welche sich aus einer Herabsetzung der Personaleinkommcnsteuer-
vorschrcibung ergeben , hat es bei der im Artikel 5 , Punkt 4 , Absatz 2 , der
Ministcrial -Vcrordnung vom 19 . August 1907 , R . G . Bl . Nr . 211 , fest¬
gesetzten Kompctenzvertcilung zu verbleiben . "

Ich bringe dies unter Bezugnahme auf die hierämtlichen Erlässe vom
24 . April 1909 , M . Abt . XVI 4410/09 (Normalienblatt Nr . 51/09 ), und vom
18 . November 1909 , M . Abt . XVI 12437/09 (Normalienblatt Nr . 142/09)
mit dem Bedeuten zur Verlautbarung , daß aus die beim Wiener Magistrate
(Militärtax -Abteilung ) in Evidenz geführten Rückstände an Militärtaxen , welche
auf Grund des Gesetzes vom 13 . Juni 1880 , R . G . Bl . Nr . 70 bemessen
worden sind, die vorangeführten Bestimmungen derzeit noch keine Anwendung
finden.

8 .
Verzeichnis der in den allgemeinen öffentlichen
Krankenanstalten undLandes -Wohltätigkcitsanstalten
in Niederöstcrrcich per Kops nnd Tag bestehenden

Verpflegsgcbiihrcn für das Jahr ISiv . )
(Bekamitgegeben mit dem Statthaltcrei -Erlaß vom 23 . Februar

1910 , Z . Vl -1117/6 , M . Abt . X, 1860 .)
1 . Allgemein öffentliche Krankenanstalt „ St . Ulrich -Stiftung " Allcntsteig,

111. Verpflegstaxc 1 X 70 ü.
2 . Allgemein öffentliche Krankenanstalt Amstetten , III . Verpflegstaxc 2 X.
3 . R ath ' schcs  allgemein öffentliches Krankenhaus Baden , I . Vcrpflegs-

tarc 10 X , II . Verpflegstaxc 6 X , III . Verpflegstaxc 2 X.
4 . Allgemein öffentliches Krankenhaus Eggenburg , I . Verpflegstaxc 5 X,

II . Vcrpflcgstaxe 1 X 90 X.
5 . Allgemein öffentliches Krankenhaus Feldsberg , I . Verpflegstaxc 6 L,

III . Verpflegstaxc 2 X (ab 1. Jänner 1910 ).
6 . Allgemein öffentliches Krankenhaus Gars , III . Verpflegstaxe 1 X 80 X.
7 . Allgemein öffentliches Krankenhaus Hamburg , III . Verpflegstaxe 1 X

90 X (ab 1 . Juni 1909 ) .
8 . Kaiser Franz Josef -Hospital Oberhollabrunn , I . Verpflegstaxe 10 X.

II . Verpflegstaxe 6 X , III . Verpflegstaxe 2 X.
9 . Kaiser Franz Josef -Bezirksspital in Horn , I . Verpflegstaxe 2 X 70 X,

II . Verpflegstaxe 1 X 80 X.
10 . Allgemein öffentliches Krankenhaus Klosterneuburg , III . Verpflegstaxc

2 X 40 X.
11. Allgemein öffentliches Krankenhaus Korneuburg , III . Verpflegs¬

taxc 2 X.
12 . Allgemein öffentliches Krankenhaus Krems , III . Verpflegstaxe 2 X.
13 . Allgemein öffentliches Krankenhaus Lilienfeld , III . Verpflegstaxe 2 X.
14 . Allgemein öffentliches Krankenhaus Melk , III . Verpflegstaxe 2 X

(ab 18 . Februar 1909 ).
15 . Allgemein öffentliches Krankenhaus Mistelbach , I . Verpflegstaxe 5 X,

II . Verpflegstaxe 2 X (ab 16 . November 1909 ) .
16 . Allgemein öffentliches Krankenhaus Mödling , III . Verpflegstaxe 2 X.
17 . Allgemein öffentliches Krankenhaus Ncunkirchen , 1kl . Vcrpflegs-

taxe 2 X.
1 « Ntwi -M -Ni öskenOicku-s Krankenbaus . Wiener -Neustadt . III . Vcrpflcas-

19 .' Kaiser Franz Josef -Krankenhaus St . Pölten , III . Verpflegstaxc 2 X.
20 . Allgemein öffentliches Krankenhaus Stockerau , III . Verpflegstaxc

1 X 60 X.
21 . Allgemein öffentliches Krankenhaus Waidhofen an der Thaya,

III . Verpflegstaxe 2 X.
22 . Allgemein öffentliches Krankenhaus Waidhofen an der d)bbs , III . Ver-

pflegstaxe 1 X 70 X.
23 . Allgemein öffentliches Krankenhaus Zwettl , III . Vcrpflcgstaxe 1 X

90 X (ab 1. Mai 1909 ).

K. k. Krankenanstalten in Wien.

24 . Allgemeines Krankenhaus , I . Verpflegstaxe 12 X , II . Verpflegstaxe
6 X , III . Verpflegstaxe 2 X 40 X.

25 . Krankenhaus Wieden , I . Verpflegstaxc 12 X , II . Verpflestaxe 6 X,
III . Verpflegstaxc 2 X 40 X.

26 . Krankenhaus Rudolfsstiftung , I . Verpflegstaxc 12 X , II . Vcrpflegs-
kaxe 6 X , III . Verpflegstaxe 2 X 40 X.

27 . Kaiser Franz Josef -Spital , I . Verpflegstaxe 12 X , II . Verpflegstaxe
6 X III . Verpflegstaxe 2 X 40 X.

28 . Kaiserin Elisabeth -Spital , II . Verpflegstaxc 6 X , III . Vcipflcgstaxc
2 X 40 X. ^ ,

29 . Kronprinzessin Stephanie -Spital , III . Verpflegstaxe 2 X 40 X.
30 . Wilhelmincn -Spital , III Verpflegstaxe 2 X 40 X.
31 . Sr . Rochus -Spital , III . Vcrpflcgstaxe 2 X 40 X.
32 . Erzherzogin Sophicn -Spital , I . Vcrpflcgstaxe 12 X, II . Verpflegstaxe

6 X , III . Verpflegstaxe 2 X 40 X.

0 B-rgl . die in diesem Berordnungsblatte unter tt , so und SS enthaltene» Stücke.
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33. NiederösterreichischeLandes-Gebäranstalt in Wien, I. Verpslegstaxe
8 X, II . Verpslegstaxe4 X, Klinik2 X 60 ü.

34. Niederösterreichischc Landes-Findelanstalt in Wien pro 1908, im
I. Lebensjahre 65 b, im 2. Lebensjahre 48 b, im 3. bis lO. Lebensjahre 38 b.
(Für die bei Blutsverwandten in Pflege befindlichen Findlinge bis zu sechs
Jahren zwei Drittel der Gebühr.)

35. Niederösterrcichische Landes-Heil- und Pflegeanstalten„Am Steinhos",
Sanatorium I. Klasse 20 X, II . Klaffe 10 X, III . Klaffe6 X; Heil- und
Pflegeanstalten IV. Klaffe2 L 60 b ; Geistessieche2 X 60 b, hievon entrichtet
der Bezirksarmenfonds70 b, der NiederösterreichischeLandes-Siechenfonds
1 X 90 ü.

36. Allgemein öffentliche Landes-Jrrenanstalt Gugging, III . Verpflegstare
2 X 40 k, IV. Verpslegstaxe2 X 40 ü (Kolonie Haschhof).

37. Allgemein öffentliche Landes-Jrrenanstalt Klosterneuburg, III . Ber-
pflegstaxe2 X 40 ü, IV. Verpslegstaxe2 X 40 ü.

38. Kaiser Franz Josef-Landes-Heil- und Pflegeanstalt für Geisteskranke
in Mauer-Öhling, I . Verpslegstaxe8 X, II . Verpslegstaxe 5X , lll . Verpflegs-
taxe 2 X (Kolonisten in Mauer-Ohlinq), IV. Verpslegstaxe2 X.

39 Niederösterreichische Landes-Pflegeanstalt2>bbs, I. Verpslegstaxe8 X,
II . Verpslegstaxe4 X, III ., Verpslegstaxe2 X, IV. Verpslegstaxe2 X.

40. Pflege- und Beschäftigungsanstalt für schwachsinnige Kinder in Gugging,
1 X 20 b.

41. NiederösterreichischcLandcs-Siechenanstalt in St . Andrä vor dem
Hagentale, III . Verpslegstaxel X 60 b (für zahlungsfähigePfleglinge),
IV. Verpslegstaxe 70 b (für die aus Kosten von Bezirksarmcnfonds Verpflegten).

42. NiederösterreichischeLandes-Siechenanstalt Allentsteig, III . Verpflegs-
taxe 1 X 60 b <für zahlungsfähige Pfleglinge), 70 b (für die auf Kosten von
Bezirksarmenfonds Verpflegten).

43. Niederösterreichische Landes-Siechenanstalt Mistelbach, III . Verpflcgs-
taxe 1 X 60 k (für zahlungsfähige Pfleglinge), 70 b (für die auf Kosten von
Bezirksarmenfonds Verpflegten).

44. Pflege- und Beschäftigungsanstalt für schwachsinnige Kinder in Ober¬
hollabrunn, III . Verpslegstaxe1 X 20 b.

45. Jdioten-Abteilung im Krankenhause Mödling, III . Verpslegstaxe
1 X 50 b.

S.
Förderung der Lehrlingsarbeiten Ausstellungen.

Erlaß des Magistrats -Direktors Karl Appel  vom 21. April
1910 , M . Abt. XVIII , 2781/10 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 37) :

Die k. k. n.-ö. Statlhallerei Hai unterm 4. März 1910 zur Zahl Ia-901
nachstehendenRund-Erlaß anher gerichtet:

Das Ministerium für öffentliche Arbeiten hat mit dem Erlasse vom
19. Februar 1910, Z. 142-XX 6-1910, folgendes der Statthalterei eröffnet:

Die Lehrlingsarbeiten-Ausstellungen, die sich im Auslande schon seit langer
Zeit als ein erfolgreiches Gewerbeförderungsmittel bewährt haben und die vor
etwa 12 Jahren auch in den Rahmen der österreichischen Gewerbeförderungs¬
aktion eingefügt wurden, sind seither zu ständigen Veranstaltungen in den
meisten Verwaltungsgebietengeworden und in stetigem Aufschwünge begriffen.

In Ansehung dieses Umstandes erscheint es dem Ministerium für öffent¬
liche Arbeiten, in dessen Wirkungskreis die Einflußnahme aus diese Ausstellungen
nunmehr fällt, angemessen, auf Grund der gewonnenenErfahrungen jene
Direktiven zu erlassen, deren Befolgung im Interesse einer gedeihlichen Fort¬
entwicklung auf diesem Gebiete liegt und deren Beachtung auch bei
der Schlußfassung über Ansuchen um staatliche Sub¬
ventionierung der Lehrlingsarbeiten - Ausstellungen
von maßgeblicher Bedeutung sein wird.

Wenn auch bei der Veranstaltung der erwähnten Ausstellungen da und
dort gewisse Übelstände zutage getreten sind, so handelt es sich hiebei doch
nur um Ausfllhrungsmängel, die in Hinkunft leicht vermieden werden können
und die dem Werte der Einrichtung als solcher nicht Abbruch zu tun ver¬
mögen. Das Ministerium für öffentliche Arbeiten hält die Lehrlingsarbeiten-
Ausstellungen vielmehr für eine, wenn auch in manchen Richtungen reform¬
bedürftige, so doch jeglicher Förderung würdige und bewährte
Institution , deren Vorzüge mannigfacher Natur find.

Zunächst sind diese Ausstellungen gewiß geeignet, die Lehrlinge zu
tüchtigem Schaffen anzuspornen, Berufsfreudigkeit und Standesbewußtsein zu
heben, auf die Meisterlehre günstig einzuwirken und zwischen Meister und
Lehrling jenen engeren Kontakt herzustellen und ethisch zu vertiefen, an dem es
zum Schaden beider Teile oft mangelt. Die Lehrlingsarbeiten-Ausstcllungen,
insbesondere die Zentral-Ausstellungen geben aber auch den mit der Gewerbe¬
förderung befaßten staatlichen und sonstigen Faktoren von Zeit zu Zeit ein
interessantes Bild über den Stand der Meisterlehre und die Leistungsfähigkeit
des Handwerkes innerhalb bestimmter Gebiete und sie beinhalten häufig wert¬
volle Winke dafür, an welchen Orten und in welchen Gewerben mit anderen
gewerbesörderlichcnMaßnahmen, wie Meisterkursen, Maschinenüberlassungen
u. dgl. einzusetzen wäre. Auch das Verhältnis zwischen den Meistern und der
gewerblichen Fortbildungsschule wurde vielfach günstig beeinflußt und als ein
besonderer Vorzug der in der Regel sehr gut besuchten Lehrlingsarbeiten-
Ausstellungen kann es bezeichnet werden, daß das große Publikum dem Ver¬
ständnisse und der richtigen Bewertung der Werkstattkunst wieder nähergebracht
wird und zur Erkenntnis gelangt, daß das Handwerk bei Anpassung an die
Forderungen unserer Zeit noch immer und in erster Linie berufen und geeignet

ist, dem individuellen Kundenbedarfe qualitativ gerecht zu werden. Dieser Er¬
folg der Lehrlingsarbeilen-Ausstellungen bedeutet eine nicht zu unterschätzende
Popularisierungder Leistungen und Ziele der Gewerbeförderung.

Was nun die Grundsätze anlangt, welche in Hinkunft bei den erwähnten
Veranstaltungen tunlichst Anwendung finden sollen und die unter anderem auf
die Beseitigung einzelner zutagegetretener Unzukömmlichkeiten abzielen, so sei
nachstehendes bemerkt:

Die Lehrlingsarbeiten - Ausstellungen sollen z u-
nächst nur dort veranstaltet werden , wo aus eine gewisse,
einen Überblick über den Stand der Mei st erlehre in einem
bestimmten Territorium gestattende Anzahl von Teil¬
nehmern gerechnet werden kann:  hiebei wird auch in Hinkunft an
dem in H 3 der seinerzeit vom Handelsministeriumherausgegebenen„Bestim¬
mungen über die Veranstaltungenvon Lehrlingsarbeiten-Ausstellungen" auf-
gestellten Grundsätze festgehalten werden, wonach eine Subventionierungvon
Ausstellungen mit weniger als 30 Teilnehmern nicht in Aussicht genommen ist.

Ebenso sollen die lokalen Aus stellungen am selben
Orte beziehungsweise für dasselbe Territorium nicht
allzu rasch hintereinander veranstaltet werden;  derartige
Ausstellungen konkurrenzieren sich selbst, sie setzen das Interesse der Handwerker
und des Publikums herab, werden leicht zu Schablonen und es stehen die Ver-
anstaltungskosten häufig in einem Mißverhältnisse zu dem idealen Erfolge der
Ausstellung. Wenn an Orten beziehungsweise für Territorien, wo Lehrlings-
arbeiten-Ausstellungen lokaler Natur ständig stattfinden, alle drei Jahre an die
Veranstaltungderselben geschritten wird, so dürfte dies ausreichcn, und es ist
hiedurch doch jedem Lehrling die Möglichkeit geboten, sich im Verlaufe seiner
Lehrzeit an einer Ausstellung zu beteiligen.

Die Wahl der Arbeitsstücke ist noch immer hie und da
eine nicht entsprechende,  noch immer trifft man auf Ausstellungen,
wenn auch vereinzelt, Stücke, nach denen naturgemäß eine Nachfrage bei den
betreffenden Meistern nicht herrschen kann, die herzustcllen nicht Sache eines
Lehrlings ist, Künsteleien, Miniaturaussührungen, dann wieder sinnlose über¬
dimensionierte Schaustückeu s w. Eine einfache, die faktische Verwendung des
Lehrlings in der Werkstatt dartuende Arbeit und wenn es nur eine Rcparatur-
oder Vorrichtungsarbeit ist, hat mehr Werk, als Ausstellungsgegenstände der
vorgekennzeichneten Art, die auf jeden verständigen Besucher der Ausstellung den
beabsichtigten Eindruck ganz verfehlen werden. Hiebei wird neuerlich auf die zur
Ausgabe gelangten Aufgabcnverzeichniffe und deren fleißige Benützung hin¬
gewiesen.

Im Zusammenhänge damit muß die Forderung , daß der Lehrling
das Ausstellungsstück tatsächlich ohne fremde Beihilfe
Herste lll,  auf das nachdrücklichstebetont werden. Derartige mit Beihilfe
gearbeitete Stücke können eine ganze, sonst gute Ausstellung diskreditieren und
unter ihrer Einreihung leiden auch diejenigen Lehrlinge, welche wirklich nur
ihrer Hände Werk ausstellen, da ein sich dem Ausstellungsbesuche auf¬
drängender, begründeter Zweifel an der Provenienz eines Stückes nur allzu¬
leicht verallgemeinert wird. Derartigen Übelständen unnachsichtig entgegenzutreten,
ist Sache des Komitees und der Preisgerichte. Die Jury darf sich mit der laut
K II , Punkt 4 oberwähnter Bestimmungen vorgeschriebenen Erklärung des
Meisters, daß dem Lehrling bei der Herstellung der Arbeit von niemandem geholfen
wurde, nicht ohne weiteres abfinden, sie muß sich vielmehr gemäßZ 13 ibickmu die
Überzeugung  verschaffe», ob der Lehrling die Arbeit allein, ohne fremde
Beihilfe angeferligt hat. Die Berichte der in den„Bestimmungen" vorgesehenen
Überwachungskommissionbeziehungsweise einzelner Vertrauensmänner werden
dem Preisgerichte hiebei wesentliche Dienste leisten. War indes eine Überwachung
nicht tunlich oder hegt dieJury — da ja schließlich die Überwachungskommissionnicht
den ganzen Arbeitsprozeß überwachen kann— trotz des ihr vorliegenden Kontroll-
berichtes Zweifel darüber, ob der Lehrling die Arbeit ohne Beihilfe hergestellt
hat, so wird sie es auf eine Probe ankommen lassen müssen, die ja durchaus
nicht einer neuerlichen Herstellung des Stückes unter Aufsicht gleichzukommen,
sondern sich nur auf jenen Teil der Arbeit zu erstrecken braucht, durch den die
bestehenden Zweifel geweckt worden sind.

Das Ministerium für öffentliche Arbeiten legt
weiters den allergrößten Wert daraus , daß die Lehr¬
lingsarbeiten mit den Ausstellungen von Schüler¬
arbeiten der gewerblichen Fortbildungsschulen be¬
ziehungsweise mit jenen der Fortbildungsschulabtci-
lungen staatlicher gewerblicher Lehran st alten verbunden
werden.  Eine solche Verbindung, die bisher nur in vereinzelten Fällen
vorkommt, soll in Hinkunft zur Rege! werden. Beide Ausstellungskategorien
ergänzen sich in wertvollster Weise und werden vereint die Beurteilung des
Standes der Lehrlingsausbildung in erhöhtem Maße ermöglichen. Oft noch
bestehende Vorurteile der Meister gegen die schulmäßigen Einrichtungen werden
schwinden und der Erkenntnis weichen, wie groß der Anteil der Fortbildungs¬
schulen an der Lehrlingsausbildung ist, die Meister werden mancherlei Anregung
empfangen und umgekehrt werden die Werkstattarbeiten auch auf die mit dem
gewerblichen Unterrichte befaßten Faktoren befruchtend wirken und dem Unter¬
richte manche neue Wege und Ziele weisen. Selbstverständlich wird die Ver¬
bindung beider Arten von Ausstellungen umso wertvoller sein, je mehr Aus¬
stellungsobjekte durch die vom Aussteller vorgelegten, entsprechendenEntwürfe,
Werkzeichnungen, Zuschnitte, Verkaufspreiskalkulationen rc. ihre instruktive Er¬
gänzung finden. Die bisher gemäß Z 5, al. 3, der „Bestimmungen" vor¬
geschriebene Einholung der ministeriellen Genehmigungzur räumlichen Ber¬
einigung von Lehrlingsarbeiten-Ausstellungen mit Schülerarbeiten-Ausstellungen
der gewerblichen Fortbildungsschulen hat in Hinkunft gänzlich zu entfallen, es
wird vielmehr umgekehrt in Fällen, wo eine solche Verbindung nicht statthat,
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>m betreffenden Subventionsgesuche darzutun sein , aus welchen besonderen
Gründen vom oben aufgestellten Grundsätze abgcgangen wurde.

Anderseits erscheint es sehr wünschenswert , daß zu den Schülerarbeitcn-
Ausstellungen der Fortbildungsschulen , wenn auch am selben Orte und zur
selben Zeit nicht eine förmliche Lehrlingsarbeiten -Ausstellung stattfindet , doch
einzelne Lehrlinge Werkstattarbeiten mitbringen und neben ven Schularbeiten
ausstellen . Ein Zwang in dieser Richtung soll nicht ausgeübt werden , immerhin
werden aber die Ausstellungen der Fortbildungsschulen bei Beachtung dieser
Anregung eine sehr instruktive Ausgestaltung erfahren können , ohne daß deshalb
eine besondere Subventionierung nötig erscheint.

Die Lehrkräfte der Fortbildungsschulen werden
zur Mitwirkung bei den Lehrlings « rbeiten - Aus st el-
lungen und insbesondere als Jurorenhcranzuziehen
sein.  Sie sind geeignet , in letzterer Eigenschaft eine sehr nützliche und erfolg¬
reiche Tätigkeit zu entfalten , und ihr unbefangenes Urteil wird den anderen
Mitgliedern des Preisgerichtes häufig einen erwünschten Stützpunkt bieten.

DieBeteilung mit aus  B a r g e l d b e st eh  c n d en  Preisen
ist unbedingt zu vermeiden,  im übrigen werden die diesfälligen
Direktiven des Z 17 der „ Bestimmungen " auch weiterhin zu beachten sein ; als
eine Anregung wäre in Erwägung zu ziehen , den mit ersten und zweiten
Preisen ausgezeichneten Lehrlingen bei lokalen Ausstellungen — statt der Be-
teilung mit den üblichen Preisen — den Besuch einer benachbarten größeren
Stadt mit sehenswerten und dem Lehrling Anregung und Belehrung bietenden
Etablissements unter entsprechender Führung zu ermöglichen , wobei das Komitee
für die freie Fahrt und Beköstigung , sowie für ein paffendes Vergnügen der
Teilnehmer auszukommen hätte.

Es ist ausgefallen , daß bei einzelnen Ausstellungen
eine übergroße Zahl von Preisen zur Verteilung ge¬
langt,  was die Vermutung nahelegt , daß bei der Preiszuerkennung hie und
da ein nicht genügend rigoroser Maßstab angelegt wird . Wenn die Juroren
sich auch vor Augen halten müssen , daß es sich eben um L eh r l i n g s arbeiten
handelt , so soll es doch unbedingt vermieden werden , in Konstruktion und Aus¬
fertigung minderwertige Stücke nur deshalb zu prämiieren , weil cs in der
Ausstellung eben noch minderwertigere Objekte gibt . Nicht relativ gute , sondern
nur absolut gute Arbeiten sollen anerkannt und gekennzeichnet werden . Es ist
daher auch verfehlt , wenn ein Ausstellungs -Komitee von vornherein fix be¬
stimmt und bekanntgibt , wie viele erste und wie viele zweite Preise zur Ver¬
teilung gelangen sollen : ebenso verfehlt , wie wenn der Lehrkörper einer Unter¬
richtsanstalt von vornherein sich darüber einigen würde , wie viele Vorzugs-
schüler in einer Klasse sein werden . Durch diese vorherige Fixierung der Anzahl
der Preise , beziehungsweise durch deren Bekanntgabe wird das Preisgericht
immer schon beeinflußt und es erachtet sich dann nur allzuleicht für gebunden,
die Preise zuzucrkennen , wenn cs vielleicht auch an durchaus würdigen Preis¬
trägern fehlt . Dies hindert nicht , daß die Ausstellungs -Komitees in ihren
internen Vorbereitungen einen approximativen Betrag für Preise auswerfen
und dessen Höhe bei der Einbringung des Subventionsgesuches in Kalkül
ziehen.

Bisher waren auf den zentralen Lehrlingsarbcitcn -Ausstellungcn nur die
mit ersten Preisen ausgezeichneten Stücke der lokalen Ausstellung vereint.
Diese Aufgabe der Preisgerichte zentraler Ausstellungen ist cs nun nicht etwa
nur , unter den erst prämiierten Stücken der Lokalausstellungen wieder eine
Prämiierungsauswahl zu treffen , sondern auch eine tunlichst gleichartige Be¬
urteilung und Preiszuerkennung bei den lokalen Ausstellungen anzuhahucn und
die Veranstalter derselben aus etwaige Mängel der Beurteilung aufmerksam zu
machen . Es kann nun Vorkommen , daß bei einer stark beschickten Lokal-Aus¬
stellung eben wegen der großen Anzahl der Objekte ein Stück nur den zweiten
Preis erhält , während bei einer anderen Lokal -Ausstellung ein minder gut
gearbeitetes Projekt mit dem ersten Preise prämiiert wird . Dieses Objekt kommt
nun in die Zentral -Ausstellung , das weit bessere Stück der anderen Aus¬
stellung , findet aber dort nur aus dem Grunde keinen Zulaß , weil es nicht
den ersten Preis erhielt . Diese Unzukömmlichkeit kann vermieden werden , wenn
auch die mit zweiten Preisen dotierten Objekte der Lokal-Ausstellungen auf
die Zentral -Ausstellung geschickt werden . Wenn also die Meister ein dicsfälliges
Ansuchen stellen oder wenn sich das Komitee in Würdigung der vorstehenden
Erörterungen hiezu sonst bestimmt findet , so obwaltet vom hier-
ortigen Standpunkte gegen die Einbeziehung der mit
zweiten Preisen ausgezeichneten Stücke indieZentral-
Ausstellungen kein Bedenken,  allerdings muß dies dann für alle
in der Zentral -Ausstellung vertretenen lokalen Ausstellungen gelten.

Damit die Aufgabe der Juroren der Zentral -Ausstellung erleichtert
und ihnen ein brauchbarer Beurteilungsmaßstab an die Hand gegeben wird,
beabsichtigt das Ministerium für öffentliche Arbeiten Schritte einzuleiten , daß
durch das Gewerbesörderungsamt eine Musterkollektion preis¬
gekrönter und wirklich preiswerter Lehrlingsarbeiten
zusammengestellt wird , welche Kollektion dann als Wanderausstellung
bei Zentral -Ausstellungen und eventuell auch bei in großem Stile angelegten
Lokalausstellungen exponiert werden soll.

Auf den Lehrlingsarbeiten -Ausstellungen sind schon jetzt öfters G e-
sellenstücke  zu sehen , eine Einführung , die nur sachförderlich ist und gegen
die eine Einwendung umsoweniger erhoben werden kann , als ja Gesellenstücke
unter besonderer Kontrolle gearbeitet sind und den in der Ausbildung des be¬
treffenden Lehrlings erreichten Endcrfolg darstellen . Mit der Zeit wird cs wohl
auch möglich sein, mit der Veranstaltung spezieller Ausstellungen von Gesellen-
stückm vorzugehen . Das Ministerium für öffentliche Arbeiten behält sich vor , in
dieser Hinsicht mit dem k. k. Handelsministerium das Einvernehmen zu Pflegen,
was aber wohl erst dann am Platze sein wird , wenn sich die bezüglichen Be¬
stimmungen der neuen Gewerbeordnung allgemeiner eingelebt haben werden.

Eine Neuauflage der mehrerwähnten „Bestim-
m ungen " hat das Ministerium für öffentliche Arbeiten
dermalen nicht im Auge , dieselben bleiben also mit den
obigen Abänderungen in Kraft.  Bei diesem Anlasse sei bemerkt,
daß das Ministerium für öffentliche Arbeiten auch auf die B e o b a ch tu n g
der formalen Vorschriften  dieser „Bestimmungen " Wert legen muß.
Wenn auch bisher in manchen Fällen über Außerachtlassungen minder wesent¬
licher Einzelvorschriftcn hinweggegangen wurde und wenn auch in Hinkunft
die Form nicht über die Sache gestellt werden wird , so liegt es doa- im Inter¬
esse einer geregelten Administration der Agende und somit auch >m Interesse
der Veranstalter von Lehrlingsarbciten -Ausstellungen selbst, wenn sich dieselben
tunlichst mit den „Bestimmungen " in die Regel setzen.

Das Ministerium für öffentliche Arbeiten gewärtigt in Absicht auf eine
gedeihliche Gestaltung des besprochenen Gewerbeförderungsmittels eine ver¬
ständnisvolle Beachtung der vorstehenden Direktiven und behält sich vor , sich
hievon durch Besichtigung einer Anzahl von Aus st ell ungen
durch hierortige Organe  die Überzeugung zu verschaffen.

Hievon werden die städtischen Ämter , die Genossenschaften , die Genossen-
- schaftsverbände , Gewerbevereine , sowie die Genossenschaftskommiffäre in Kenntnis

gesetzt.

10 .

Ehesähigkeits -Zeugnisse für russische  Staats¬
angehörige.

Rundschreiben der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 5. März
1910 , Z . IIl -869 , M . Abt . XVI , 2977/10 (Normalienblatt
des Magistrates Nr . 26 ) :

Mit Beziehung aus den mit dem h. o. Erlasse vom 12 . September 1898,
Z . 83544 *), bekanntgegebeuen Erlaß des Ministeriums des Innern vom
31 . August 1898 , Z . 20287 , betreffend die von russischen Staatsangehörigen
außerhalb Rußlands geschlossenen Ehen , hat das genannte Ministerium mit
dem Erlasse vom 17 . Februar 1910 , Z . 28005 aus 1907 , eröffnet , daß nach
einer im diplomatischen Wege eingeholten neueren Auskunft der kaiserlich
russischen Regierung die in Österreich zu einer Ehe schreitenden russischen Staats¬
angehörigen nunmehr in der Lage sind , im Sinne des Hofkanzleidekretes vom
22 . Dezember 1814 , Pol . Ges . Slg . Band 42 , Nr . 108 , das Zeugnis einer
heimatlichen Behörde des Inhaltes beizubringen , daß die beabsichtigte Ehe nicht
in Widerspruch mit den russischen Gesetzen sei.

Zur Ausstellung dieser Ehefähigkeitszeugnisse sind nunmehr dieselben
Funktionäre ermächtigt und berufen , welche den in Deutschland eine Ehe ein¬
gehenden Russen das bezügliche Zertifikat ausstellen , nämlich:

Für Angehörige des orthodoxen (griechisch-katholischen ) oder des evange¬
lischen Bekenntnisses der Gemeindegeistliche des Wohnortes oder des letzten
russischen Wohnortes des Verlobten , für Angehörige des römisch -katholischen
Bekenntnisses die Polizeibehörde dieses Ortes,

für Israeliten der Rabbiner dieses Ortes , dessen Unterschrift durch die
Polizeibehörde zu beglaubigen ist,

für Mohammedaner der Religionsdiener dieses Ortes , dessen Unterschrift
durch die Polizeibehörde zu beglaubigen ist.

11 .
Fahrordnung für die Mühlgasse im IV . Bezirke.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 5. März 1910,
M . Abt . IV , 2003/09:

Auf Grund des H 100 des Gemeindcstatutes für Wien vom 24 . März
1900 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . >7, wird die Durchfahrt von Fuhrwerk durch die
Mühlgasse im IV . Bezirke hiemit untersagt . Ausgenommen von diesem Verbote
ist das vom und zum Naschmarkte verkehrende Marktfuhrwerk.

Übertretungen dieses Verbotes werden nach ZZ 100 und 101 des obigen
Gemcindestatutes mit Geldstrafen bis zum Betrage von 400 L oder mit Arrest
bis zu 14 Tagen geahndet.

12 .

Prüfung der Borschreibungen nach der Verordnnng
vom 3 . Februar ISltt , R . G . Bl . Nr . 28 , über de»

militärischen Unterhaltsbeitrag . — Vorschrift.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 10 . März 1910,

Z . 11- 1058 , M . Abt . XVI , 3127 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 27 ) :

Das k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat mit dem Erlasse vom
4 . März 1910 , Nr . LIV - 198 , im Einvernehmen mit dem k. k. Finanz¬
ministerium und dem k. k. Ministerium des Innern folgendes eröffnet:

*) Mag . Vdg. Bl . sx >898, Nr . X, Seit - lll.



Amtsblatt der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. — Nr. 34, 29. April 1910. 35

Auf Fehler , welche bei der Prüfung der Kassaanweisungcn nach dem
XI . Hauptstücke , Punkte 6 und 7 der Provisorischen Direktiven zur Durchführung
des Gesetzes vom 21 . Juli 1908 , R . G . Bl . Nr . 141 , bezw . bei der Prüfung
der Vorschreibungen nach der Verordnung vom 3 . Februar 1910 , R . G . Bl.
Nr . 28 , „Zu 88 7 und 8 : 34 " von den Rechnungsdepartements der politi¬
schen Landesstellen erhoben werden , ist jedenfalls Rücksicht zu nehmen und es
sind hiebei sich ergebende Mehrauszahlungen zu beanständen , bezw . die unge¬
bührlich angewiesenen und ausbezahlten Beträge von den an der fehlerhaften
Bemessung schuldtragenden Funktionären einzubringen , da die Beamten der
Verwaltungsbehörden , denen die bestehenden Vorschriften die Haftung für die
Geschäftserledigungcn aufcrlegcn , zur ungeteilten Hand für die nachteiligen
Folgen einer Anweisung zu haften haben , zu deren Veranlassung die vor¬
schriftsmäßigen Bedingungen nicht erfüllt waren.

Eine Rückforderung des Mehrbetrages von der Partei ist durch die Be¬
stimmung des § 8 , zweiter Absatz lex . cit ., ausgeschlossen.

1».
Regelung des Fuhrwerksverkehres im HX . Bezirke,

Probusgasse.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 10 . März 1910,

M . Abt . IV , 2909/09:
Auf Grund des 8 109 des Gemeindestatutes für Wien vom 24 . März

1910 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 17 , wird der Verkehr durch die Probusgasse im
XIX . Bezirke nur in der Richtung von der Armbrustergasse zum Pfarrplatz
gestattet , in der umgekehrten Richtung jedoch untersagt.

Übertretungen dieser Anordnung werden nach 88 100 und 101 des
obigen Gcmcindestatutcs mit Geldstrafen bis zum Betrage von 400 X oder
mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

14 .

Erhöhung der Berpslegstaxe im allgemeine » öffent¬
lichen Krankeuhause in Stockerau.

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogtum
Österreich unter der Enns vom 15 . März , Z . VI -718/3,
L.-G .- und V .-Bl . Nr . 77 (M . Abt . X 2219/10 ) :

Der niederöstcrreichische Landes -Ausschuß hat im Einvernehmen mit der
k. k. niederösterrcichischcn Stalthaltcrei die für das allgemeine öffentliche Kranken¬
haus in Stockerau festgesetzte allgemeine Berpslegstaxe von 1 X 60 ü auf 2 L
Per Kopf und Tag erhöht.

Diese Verfügung tritt mit 1. April 1910 in Kraft.
Dies wird hicmit zu allgemeinen Kenntnis gebracht.

IS.

Wanderbctrieb für Zuschueide - nnd Nähkurse.
Statthalterei -Erlaß vom 15 . März 1910 , Z . 1X-870,

M . Abt . XVII , 2104/10 (Normalienblatt des Magistrates Nr .33 ) :
Über die an den Wiener Magistrat gerichtete Zuschrift des kais. deutschen

Konsulates vom 16 . Dezember 1909 , I . Nr . 8996 , betreffend die beabsichtigte
Ausdehnung des WanderbetrieLes für Zuschneide - und Nähkurse seitens der
Modenakademie „Union " in München auf Österreich -Ungarn beehrt sich die
k. k. n .-ö. Statthalterei mitzuteilen , daß das k. k. Ministerium für Kultus und
Unterricht mit dem Erlasse vom 2. Mai 1904 , Z . II247 , eröffnet hat , daß die
Genehmigung einer derartigen Form des Unterrichtes , abgesehen von den
Schwierigkeiten der Überwachung und Beaufsichtigung , auch mit den ein¬
schlägigen Bestimmungen des provisorischen Gesetzes über den Privatunterricht
kais. Vdg . vom 27 . Juni 1850 , R .-G .-Bl . Nr . 309 ) unvereinbar erscheint.

Der Modenakademie bliebe es unbenommen , die erforderliche Bewilligung
zur Abhaltung derartiger Unterrichtskurse für bestimmte Orte und
Zeiträume  von Fall zu Fall bei der zuständigen Landesstelle zu erwirken.

(Siehe auch Normalien -Sammlung für den Politischen Verwaltungs¬
dienst Nr . 6290 .)

1«.
Rechtsmittelverfahren nach 8 75 des Pensions

versichernngsgesetzes.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 16 . März 1910,

Z . IV-2834 , M . D . 1097/10 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 25 ) :

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlaß vom 3. März 1910
Z . 33619/09 , aus Anlaß vorgekommener Zweifel über das Rechtsmittelver-
sahren »ach 8 75 des Gesetzes vom 16. Dezember 1906 , R . G . Bl . Nr . 1,
ex 1907 , betreffend die Pensionsversicherung der in privaten Diensten und
einiger in öffentlichen Diensten Angestellten hieher Folgendes eröffnet:

1. Gesetzliche Einbringungsstelle für die im 8 75 , Absatz 4 P . V . G . be-
zeichneten Rechtsmittel gegen Anstaltsbescheide ist die politische Landesbehörde.

2 . Gegen Bescheide über die Einreihung in die Gehaltsklaffen ist nach
8 75 , Absatz 3 P . V . G . der Einspruch bei der politischen Bezirksbehörde zu
erheben . Hiebei begründet es keinen Unterschied , ob die Einreihung wegen der
Bewertung der Naturalbezüge (8 9, Absatz 4) oder aus anderen Gründen an-
gefochten wird.

3 . In Fällen , in welchen einer Partei aus der einem Anstaltsbescheide
beigegebcnen unrichtigen Rechtsmittelbelehrung ein Nachteil erwächst , wird der
Anstaltsbcscheid im Hinblicke auf die Bestimmung des Artikels 54 , Z . 5 der
Ministerialverordnung vom 22 . Februar 1908 , R . G . Bl . Nr . 42 , unter analoger
Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes vom 12 . Mai 1896 , R . G . Bl.
Nr . 101 , zu beheben sein.

In diesem Zusammenhänge wird die k. k. Statthalterei darauf aufmerksam
gemacht , daß nach 8 90 , Absatz 2 des Pcnsionsversicherungsgesetzes Rekurs¬
fristen , die nach Wochen bestimmt , vom Zustcllungstage selbst — nicht erst vom
Tage nach der Zustellung — in der Art zu berechnen sind , daß die Frist mit
dem Ablaufe desjenigen Tages der letzten Woche endet , der seiner Benennung
nach dem Zustcllungstage entspricht . Die Anordnung , eine solche Frist von dem
dem Zustellungstage nachfolgenden Tage an zu rechnen , ist unrichtig.

17 .
Aktivierung eines k. u . k. Konsulates in Winnipeg.

Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 17 . März 1910,
Z . IX - 1285 (M . Abt . XXII , 1063 ) :

Laut einer Mitteilung des k. k. Ministeriums des Äußern ist in Winnipeg
(Canada ) ein k. u . k. effektives Konsulat neu errichtet und mit dem 18 . Februar
1910 aktiviert worden.

Das k. u . k. Konsulat in Winnipeg umfaßt als Amtssprengel die Gebiete
Manitoba , Alberta , Assiniboia , Saskatchewan und British Columbia des
Cominion of Canada , welche Gebiete mit dem bezeichneten Tage aus dem
Amtssprengcl des k. u . k. General -Konsulates in Montreal ausschieden.

18 .

Wehrbegünstignng für im Anstande befindliche
Theologen.

Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 22 . März
1910 , Z . II 589 , M . Abt . XVI , 3598/10 (Nvrmalienblatt des
Magistrates Nr . 36 ) :

Das k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat mit dem Erlasse vom
31 . Jänner 1910 , Nr . Xli - 1153/1909 , in teilweiscr Abänderung des Punktes 2
des Ministerial -Erlasscs vom 30 . November 1906 , Departement XIV , Nr . 452
(h. o. Erlaß vom 10 . Dezember 1906 , Z . 11-3284 , N . S . Nr . 6090 ), ein-
vernehmlich mit dem k. u . k. Rcichs -Kriegsministcrium folgendes augeordnet:

Die Entscheidung Uber Begünstigungsansprüchc nach 8 31 Wehrgcsetz der
im Anslande befindlichen Theologen bleibt nach 8 45 : 4 Wehrvorschriften
I . Teil der cinvernchmlich mit dem Relchs -Kricgsministerium z» treffenden Ent¬
scheidung des Ministeriums für Landesverteidigung auch dann Vorbehalten,
wenn von dem betreffenden Theologen gleichzeitig das Ansuchen um Enthebung
vom Erscheinen vor der Stellungs -Kommission gestellt wird.

Die Entscheidung der Ministcrial -Jnstanz wird sich jedoch in derartigen
Fällen auf die Frage der Anerkennung , beziehungsweise des Fortbestandes der
Begünstigung des 8 31 , Wehrgcsetz , beschränken , während die Entscheidung über
das Ansuchen um Enthebung von der Stellung nnd die übrigen im 8 3 der
Beilage V zu 8 108 , Wehrvorschriften I . Teil vorgesehenen Einleitungen von
der politischen Landesstelle zu treffen sind.

Dieser Erlaß ist bei 8 45 : 4 , Wehrvorschriften I . Teil und 8 3 der
Beilage V zu 8 108 , Wehrvorschriftcn I . Teil vorzumerken.

An die k. u . k. Vertretungsbehördcn und die militärischen Ergänzungs¬
behörden II . Instanz ergeht seitens der berufenen Zentralstellen die entsprechende
Verständigung.

IS.

Anwerbung zur Auswanderung.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 25 . März

1910 , Z . 11- 1223/4 , M . Abt . XVI , 3786:
Das Ministerium des Innern hat mit Erlaß vom II . März 1910,

Z . 14188 , eröffnet , daß einzelne größere Auswandererbeförderungsagenturen
des Auslandes , darunter namentlich F . Mißler  in Bremen und M . G.
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Freudberg in Antwerpen eine besonders gefährliche Art der Aus¬
wanderungspropaganda anwenden , indem sie sich brieflich an Gemeinde¬
funktionäre und Seelsorger in Landgemeinden mit dem Ersuchen wenden , den
Einfluß und das Vertrauen , das diese unter der Bevölkerung genießen , dafür
cinzusetzen , daß die Auswanderungslustige » in der Gemeinde sich gegebenenfalles
der Vermittlung der betreffenden Agentur bedienen ; zugleich wird den Adressaten
für die tatsächliche Zuweisung von Auswanderern an die Agentur teils in
offener Weise durch Zusicherung einer bestimmten Provision Per Kopf der Aus¬
wanderer , teils in verhüllter Weise materieller Gewinn in Aussicht gestellt.

Nach Weisung des Ministeriums sind die Gemeinden und Pfarrämter
jener Bezirke , in welchen eine Auswanderungspropaganda der erwähnten Art
etwa bereits in Erscheinung getreten ist oder überhaupt die Wanderung nach
überseeischen Ländern sich nicht auf seltene Fälle beschränkt , darauf aufmerksam
zu machen , daß vor Answandereragenturen , die mit solchen Mitteln arbeiten,
wegen ihres skrupellosen Vorgehens gegenüber den Auswanderern nicht genug
gewarnt werden kann und daß jede Förderung dieser Agenturen durch unbefugte
Geschäftsvermittlung nach Maßgabe des Gesetzes vom 21 . Jänner 1897,
R .-G .-Bl . Nr . 27 , strasgerichtlich verfolgbar ist.

2«.
Abänderung der Verpflegsgedühre » im allgemeinen

öffentlichen Krankenhause in Mistelbach.
Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogtume

Österreich unter der Enns vom 26 . März 1910 , Z . VI -154/17,
L.-G .- und V .-Bl . Nr . 80 (M . Abt . X , 2527/10 ) :

Der niederösterreichische Landes -Ausschuß hat im Einvernehmen mit der
k. k. niederösterreichischen Statthalterei die für das allgemeine öffentliche Kranken¬
haus in Mistelbach festgesetzten und mit Statthalterci -Kundmachung vom
10 . November 1909 , Z . VI -4337/11 , L.-G .- und B .-Bl . Nr . 120 , verlautbarten
Berpflegsgebühren dahin abgeändert , daß eine mittlere (II .) Klasse mit dem
Verpflegskostenbetrage von 3 L für den Kopf und den Tag eingeführt wurde.

Die höchste (1.) Klasse mit dem Verpflegskostenbetrage von 5 X und die
niederste (jetzt III .) Klasse mit dem Verpflegskostenbetrage von 2 X für den
Kopf und den Tag bleiben unverändert.

Diese Verfügung tritt mit 1. April 1910 in Kraft.
Dies wird hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

S1.

Notifizierung der Unterbringung Geisteskranker in
niederländischen und reichsdentsche », beziehungsweise

österreichischen Anstalten.
Rund -Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 28 . März

1910 , Z . VI -1264/5 , M . Abt . X, 3022/10 (Normalienblatt
des Magistrates Nr . 35 ) :

Im Rachhange zum h. v. Rund -Erlasse vom 28 . Februar >910 , Z . VI-
1264 wird mitgeteilt , daß der n . ö. Landesausschuß im Interesse einer möglichst
gleichartigen Behandlung aller hieher gehörigen Fälle verfügt hat , daß die
Anzeigen der n . ö. Landesanstalten (s. Absatz 5) nicht durch ihn , sondern eben¬
falls im Wege der zuständigen politischen Behörden I . Instanz der Statt¬
halterei zuzugehen haben , und daß auch bereits sämtliche n . ö. Landes -Heil-
und Pflegeanstalten für Geistes - und Nervenkranke in diesem Sinne ange¬
wiesen wurden .*)

SS

Änderung der Sprengel der Bezirks -Polizei-
kommisiariate Leopoldstadt und Brigittenau.
Note der k. k. Polizei -Direktion in Wien vom 28 . März

1910 , Pr . Z . 848/1 , M . Abt . XXII , 1164/10 (Normalienblatt
des Magistrates Nr . 31 ) :

Mit der Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogtume Österreich
unter der Enns vom 5. März 1910 , Z . VII - 1586/6 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 75
werden das bisher im Kommissariatsbezirke Leopoldstadt liegende Gebiet des
Nordwestbahnhofes sowie der durch die Nordbahnstraße , Dresdnerstraße , Jnn-
straße und Rebhangasse begrenzte Häuserblock dem Kommissariate Brigittenau
zugewiesen und es fallen nunmehr bezüglich dieses Bezirksteiles die Grenzen
der Polizeibezirkc Leopoldstadt und Brigittenau mit den Grenzen der Gemeinde¬
bezirke II und XX so wie diese in den Gesetzen vom 24 . März 1900 , L.-G .-
und B .-Bl . Nr . 17 , und vom 28 . Dezember 1904 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 1
er 1905 festgesetzt sind , zusammen .^

Diese Kundmachung tritt mit 1. April 1910 in Kraft.
Hievon wird mit dem Beifügen die Mitteilung gemacht , daß mit diesem

Zeitpunkte gleichzeitig die der neuen Grenzbestimmung entsprechenden polizei¬
lichen Maßnahmen zur Durchführung gelangen werden.

SS.
Änderungen der Bermeffungsbezirke.

Kundmachung der n .-ö. Finanz - Landes - Direktion vom
29 . März 1910 , Z . 1II-311/4 , betreffend die Neuerrichtung der
Bermeffungsbezirke Purkersdorf und Laa a . d. Thaya und die
Änderung im Umfange der Vermessungsbezirke Wien I —IV,
Herzogenburg , Feldsberg und Mistelbach (M . Abt . XXII , 1206 ) :

Das k. k. Finanzministerium hat mit dem Erlasse vom 2. März 1910,
Z . 15298 , die Nenerrichtnng eines die Gemeinden der Stenerbezirke Purkers¬
dorf , Klosterneuburg und Neulengbach umfassenden Vermessnngsbezirkes mit
dem Sitze der k. k. Evidenzhaltung des Grundsteuerkatasters in Purkersdorf
und eines die Gemeinden des Steuerbezirkes Laa a . d. Thaya umfassenden
Bermessungsbezirkes mit dem Sitze der k. k. Evidenzhaltung des Grundsteuer-
kataslers in Laa a. d. Thaya angeordnet.

Die Aktivierung dieser Bermeffungsbezirke erfolgt mit 15. Mai 1910.
Mit dem gleichen Zeitpunkte tritt im Umfange der Vermessungsbezirke

Wien I —IV , Herzogenburg , Feldsberg und Mistelbach eine Änderung derart
ein , daß der Vermessungsbezirk I —IV nur das Gebiet der k. k. Reichshaupt-
und Residenzstadt Wien , der Vermeffungsbezirk Herzogenburg nur die Stener¬
bezirke Herzogenburg und Atzenbrugg , der Vermeffungsbezirk Feldsberg nur
die Steuerbezirke Feldsberg und Poysdorf und der Vermessungsbezirk Mistel¬
bach nur den Vermeffungsbezirk Mistelbach umfassen wird.

S4.
Gift -Berfchleitz.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den III . Bezirk
vom 1. April 1910 , M . B . A . III , 75722/09:

Auf Grund der gepflogenen Erhebungen wird dem Gustav Sima  die
Konzession zum Verschleiße von Giften im Sinne des Z 15 , Punkt 14 G .-O.
im Standorte III ., Fasangasse 18 , erteilt.

Diese Konzession wurde in das Gewerberegister unter Nr . 2228 II, M . B.
A. III eingetragen und für die Besteuerung der bereits bestehende Erwerb¬
steuer -Konto Z . 11174/3 , angewiesen.

*
*

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den III . Bezirk
vom 5. April 1910 , Bk. B . A. III , 66275/09 :

Auf Grund der gepflogenen Erhebungen erteilt das magistratische Bezirks¬
amt für den III . Bezirk dem Herrn Alfred Voigt,  Alleininhaber der Firma
Josef Voigt L Komp ., die Konzession znr Darstellung von Giften und zur
Zubereitung der znr arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Prä¬
parate , sowie zum Verkaufe von beiden , insofern dies nicht ausschließlich den
Apothekern Vorbehalten ist und zum Verschleiße von künstlichen Mineralwässern
im Standorte III . Bezirk , Göllnergasse 12 , iin Sinne der Bestimmungen des
Z 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung.

* *
*

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den VIII . Bezirk
vom 26 . März 1910 , M . B . A. VIII - 1774/10:

Das magistratische Bezirksamt für den VIII . Bezirk findet dem Herrn
Franz May die angesuchte Konzession zum Verkaufe von Giften und zum
Großhandel mit Drogen und chemischen Präparaten , welche ausschließlich zu
Heilzwecken Verwendung finden , mir Ausschluß jedes Kleinhandels und mit
Ausschluß der Heilsera mit dem Standorte VIII ., Josefstädterstraße 82 , zu
verleihen

Bei der Ausübung dieser Konzession sind m , eder Beziehung die be¬
bestehenden gewerblichen Vorschriften , die Bestimmungen der Ministenal -Verord-
nungen vom 21 . April 1878 , R .-G .-Bl . 60 und vom 2. Jänner 1886,
R .-G .-Bl . 10 , betreffend den Verkehr mit Giften und gifthältigen Drogen und
der Ministerialverordnungen vom 17 . September 1883 , R .-G .-Bl . 152 undy Siehe Amtsblatt Nr . SS ex lglv , „Gesetze-c." III , S, Seite gl.
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vom 17 . Juni 1886 , R .-G .-Bl . 97 , betreffend die Abgrenzung der Bc-
rcchiigung der Apotheker gegenüber den Materialwarenhaudlungcn genau zu
beobachten.

Imprägnierte und sterilisierte Verbandstoffe dürfen nur in Original¬
verpackung mit der Signatur des Erzeugers , der genauen Bezeichnung und der
Angabe des Gehaltes an wirksamen Stoffen in Prozenten in Verkehr gebracht
weiden und müssen dieselben in staubdichten Kästen vor Verunreinigung ge¬
schützt aufbewahrt werden.

Diese Konzession wurde in, hierämtlichen Gcwcrbercgistcr unter der
Zahl 1159 X , M . B . A. VIII , eingetragen , für die Erwerbsteucrbcmessung
wurde die Kat .-Z 15061/8 vergeben.

* »

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den XIII . Bezirk
vom 7. April 1910 , M . B A. XIII , 56615/09:

Laut Erlasses des magistratischen Bezirksamtes für den XIII . Bezirk vom
7. April 1910 , M . B . A . XIII , 56615/09 , wurde dem Ludwig Bauer  auf
Grund des K 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung die angesuchtc Konzession zum
Verkaufe von Giften und von medikamentös imprägnicitcn Verbandstoffen mit
dem Standorte in Wien , XIII . Bezirk , Hüttcldorfcrstraße 18 , erteilt.

Beim Verkaufe von Giften sind die ' bestehenden Normen , insbesondere die
Ministcrinlverordnungen vom 2l . April 1876 , N .-G .-Bl . Nr . 60 und vom
2 . Jänner 1886 , N .-G .-Bl . Nr . 10 , sowie die gcwerbcpolizcilichcn Vorschriften
genau zu beobachten.

Die Verbandstoffe dürfen nur in Originalpackung abgegeben werden und
sind gegen Verstaubung und Verunreinigung geschützt aufzubewahreu.

Diese Konzession wurde im Gewcrbercgistcr unter der Z . 1455 X,
M . B . A . XIII , eingetragen , für die Erwerbstcuerbemcssung wurde die Kat .-
Z . >9630/13 vergeben.

25 .

Erhöhung der Verpflegstaxe in den neuen Wiener
k. k. Krankenanstalten.

Rund -Erlaß der k. k. u .-ö. Statthaltcrei vom 8. April
1910 , Z . VIII -1284 -3 (M . Abt . XVIII , 2853/10 ) :

Durch die stetige Steigerung der Preise der Lebensmittel und der sonstigen
für den Spitalsbeliicb in Betracht kouimcndcn Bedarfsartikel sicht sich die
Statthaltcrei gezwungen , vom 1. Juli 1910 angcfangcn die Tax , für die Ver¬
pflegung und Behandlung von Kranken nach der III . Klasse in den neuen
Wiener k. k. Krankenanstalten mit 3 X 20 ü für den Kopf und Tag sest-
zusctzen und wird eine dicsi ällige hier amtliche Kundmachung im L.-G .- u . V .-Bl.
für Nicderösterrcich erscheinen.

II. UormlllivbkstimmumM.
ZllaiMat:

2«.
Bczirksinntsinstruktion für die Bearbeitung von

Berpflegskostenaktcn.
Erlaß des Magistrats -Direktors K. Appel  vom 21 . März

1910 , M . D . 545/10 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 23 ) :
Die Einbringung der Kosten für die Verpflegung erkrankter Personen in

öffentlichen  Krankenhäusern (auch Irren -, Gebär - und Findelaustaltcn)
erfolgt auf Grund privatrechtlicher  und ö ff  c n t l i ch r c ch t I i ch er
Bestimmungen.

I . Auf Grund p r i v a t r e ch t l i ch c r Bestimmungen.

Hier kommen alle nach den Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuches zahlungspflichtigen Personen in Betracht . Dazu gehören : die
alimcntationspfüchtigen Personen , also Aszendenten , Deszendenten , der Gatte,
ferner jene Personen , welche auf Grund eines richterlichen Urtciles als
zahlungspslichtig erkannt wurden , z. B . durch ein im Adhäsiousverfahren er-
slofscncs Urteil , wenn also der Strafrichter den 4 als au einer Verletzung
des II schuldtragcnd und ihn gleichzeitig als schadenersatzpflichtig erkannt hat.

Der Zahlungspflichtige wird in allen diesen Fällen bloß aufgcfordcrt , zu
zahlen , widrigcns die Intervention des Gerichtes in Anspruch genommen
würde (Drucksorte 4 ) .

Wenn der Zahlungspflichtige dieser Aufforderung nicht entspricht , so wird
der Akt an den Herrn Bczirksvorsteh .r behufs Erhebung seiner Erwerbs - und
Vcrmögcnsverhältnisse geleitet . Mit den gepflogenen Erhebungen , beziehungs¬
weise unter Anschluß des vom Herrn Vorsteher ausgefüllten Armutszeugnisses
geht der Akt an die Spitalsverwaltung retour , ( 'bezüglich dieser Armutszeugnisse
siche Norm .-Blatt 91 er 1906 .) (Druckforte ö .)

Hiemit ist in solchen Fällen die Intervention des Bezirksamtes vollendet.
(Diag . Abt . XI 8907 «r 1907 , abgcdruckt in den Blättern für das Armcn-
wesen der Stadt Wien , Nr . 65 er 1907 , VI . Jahrgang , pa ^ . 98 und 99 .)

II . Ö f f e n t l i ch r e ch t l i ch e r Titel.

Hier kommen in Betracht:
s ) der Verpflichtete selbst,
i>) der Dienstgcbcr,
o) eine Krankcnkassa auf Grund des Gesetzes vom 30 . März 1888 , R . G

Bl . 33 , oder auf Grund des Z 121 der Gewerbeordnung,
ä ) der Landcsausschuß , beziehungsweise Ungarn.

4ck s ). Mit dem E >lasse des k. k. Ministeriums des Innern vom 30 . Ok¬
tober 1906 , Z . 37903 (Statthalterei -Erlaß vom 15 . Februar 1907 , Z . IV-
6671/10 , Mag . Z . L907/XI , enthalten in den Blättern für Armenwcscn 1907
Seite 98 und 99 ), wird ausgesprochen , daß das Verhältnis des Verpflegten zur
Krankenanstalt öffentlichrechtlichen Charakters ist, indem sich bei der Ausnahme,
und Verpflegung in einer öffentlichen Krankenanstalt ein Akt der öffentlichen
Verwaltung vollzieht , der den Zweck verfolgt , die öffentliche Gesundheitspflege
nach Maßgabe des Erfordernisses der öffentlichen Rücksichten zu handhaben.

Durch diesen Erlaß erscheinen die widersprechenden Bestimmungen der
früheren Vorschriften , Normalcrlässe vom 31 . Juli 190 >, M . Z . 62062
(Verordnungsblatt ox 1901 , Seite 89 ) , Absatz 10 , ferner Normalerlaß vom
2. Jänner >902 , M . D . Z . 3621 (Normalicnblatt Nr . 2), außer Kraft gesetzt.

Es habe » demnach die magistratischen Bezirksämter , wenn sie von
Krankenanstalten um Einhcbung der Verpflegsgcbühren vom Verpflegten selbst
ersucht werden , zunächst über die Zahlungspflicht des Verpflegten als politische
Behörde I . Instanz unter Einräumung einer Rekursfrist zu entscheiden.
Die Enthebung erfolgt nach Rechtskraft der Entscheidung im Wege der politischen
Exekution.

4 <1 b). Die Zahlungspflicht des Dienstgebcrs ist öffcntlichrechtlicher , die
der Dicnstboten -Krankenkassa der Gemeinde Wien Privatrechtlicher Natur . Die
Spitalsvcrwaltungcn Pflegen ein Altcrnativbegehrcn zu stellen, entweder um
Überweisung einer Spitalsanweisung seitens der
Dien st boten - Kranke nkassa oder um Einbringung vom
Dieustgcber.  Nur in diesem Falle wird der Akt der Hauptkasscn -Ableilung
zum Anschlüsse einer Spitalsanwcisung übermittelt . Wird diese ausgestellt , so
geht der Akt mit ihr an die Krankenanstalt zurück . Verneinenden Falles ist
der Dienstgcber im Gegenstände eingehend zu vernehmen , sohin nach der
Gcsindcordnung für Wien vom 1. Mai „1810 und dem Zirkulare der
k. k. Landesregierung im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
30 . März 1837 , Z . 1r234 , in I . Instanz  über die allfällige Zahlungspflicht
des Dienstgebcrs zu entscheiden (Drucksorte bi).

Gelangt das Bezirksamt , durch die Einvernahme des Dienstgebcrs,
welche unerläßlich ist und deren Unterbleiben einen
Mangel des Verfahrens begründet,  zu der Überzeugung , daß
der Dienstgebcr nicht zahlungspflichtig ist, so kann  cs mittels Drucksorte >1
beim Landesausschussc des Heimatslandes des Verpflegten anfragcn , ob die
Verpflegskostcn auf den Landcsfonds übernommen werden ; wenn dagegen der
Dienstgcber die Zahlung verweigert und seine Zahlungspflicht dessen ungeachtet
nicht unzweifelhaft fcststeht, so muß diese Anfrage an den Landesausschuß
erfolgen , um diesem vor der Entscheidung Gelegenheit zu geben , zu den Ein¬
wendungen des Dienstgebcrs Stellung zu nehmen (Statth .-Erl . vom 30 . Juni
1901 , Z . 11388 , Norm .-Smlg . Nr . 5207 ). Wenn der Landesausschuß die
Kosten nicht übernimmt , ist instanzenmäßig über die Zahlungspflicht des
Dienstgebcrs zu entscheiden (Drucksorte X).

Handelt es sich um nach Ungarn zuständige Verpflegte , so ist das Stuhl¬
richteramt zu verständigen . Erwähnt sei hier noch, daß die Dicnstboten -Krankcn-
kassa auch für syphilitische Kranke die Kosten zahlt (M . Abt . XVIII 228 «-x
1907 ) und daß auch der Tripper (Gonorrhoe ) zum Begriffe der Lustscuche
(Syphilis ) gehört (M . Vbl . II ex 1905 , ps/ -. 11).

Der Dienstgebcr selbst zahlt für den au Syphilis oder Tripper erkrankten
Dienstboten nicht (Zirkulare Z 6, Schlußsatz ).

Was die Stellung des Hausbesorgers betrifft , vicko V . B . ex 1904,
pax . 87 et M . Abt . XVIII669/1908 vom 2. Mär ; 1908 . Bezüglich der
Verpflegung von D i e n st b o t e n in Gebäranstalten viele M . Abt . XV4II -2384
ex 1906 vom 26 . Februar 1908.

sä c.) Der Akt wird dem Marktamtc übermittelt , welches an Ort und
Stelle erhebt , ob der Verpflichtete bei dem angeführten Arbeitgeber beschäftigt
war und in Melcher Eigenschaft , während welcher Dauer (kalendermäßig ), ob
er für den Krankheitsfall versichert war und bei welcher Kassa (Einsicht in das
Arbcitcrvcrzcichnis rc .) . Wird erhoben , daß der Verpflichtete bei einer Kassa ver¬
sichert war , so wird der Akt an diese Kassa geleitet zum Anschlüsse einer Spitals¬
anwcisung . Wird diese angeschlossen, so geht der Akt mit ihr an das Spital
zurück . Verneinenden Falles sind nun weitere Erhebungen zu vflegcn , und zwar
ist insbesondere der Arbeitgeber einzuvernchmen ; ergibt sich bei der Ein¬
vernahme , daß er die Versicherung des Arbeiters unterlassen hat , so ist er zu
strafen nach tz 67 , beziehungsweise Z 31 K. V . G . oder Z 121 G , Ö . (Drucksorte b').
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Ist das Erkenntnis rechtskräftig geworden , so ist es der betreffenden Kassa zu
übermitteln , welche gleichzeitig um eine Spitalsanweisung zu ersuchen ist. Be¬
streitet der Einvernommenc , den Arbeiter beschäftigt zu haben , so ist dieser ein-
zuvernehmcn , eventuell sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer einander gegcnübcr-
zustellen . Weigert sich die Kassa dennoch , eine Spüalsanwcisung zu übersenden,
so ist der Akt an den zuständigen Landesausschuß mit der Anfrage zu senden,
ob dieser die Kosten übernimmt lDrucksorte O ) . Weigert sich auch dieser , so ist der Akt
nach Z 66 K. V . G . der k. k. Statthalter « zur Entscheidung vorzulcgen . Die Vor¬
lage an - die k. k. n .-ö. Statthalter « hat zu erfolgen nach Abschluß der Er¬
hebungen , welche eingehendst unter Berücksichtigung aller Umstände zu Pflegen
sind , nicht früher,  denn sonst gelangt der Akt zur Ergänzung der Er¬
hebungen zurück , nicht später,  zur Vermeidung von Betreibungen seitens
der Spitäler , die beantwortet werden müssen . Welcher Art die zu pflegenden
Erhebungen sein müssen , hängt eben ganz von dem besonderen Falle ab ; es
lasten sich diesbezüglich allgemeine Normen nicht aufstellen . (Verwiesen wird
auf die Schrift „Die Behandlung der Streitfälle Uber Verpflcgskostenersätze
nach Z 66 K. V . G . von Dr . Mayrhofer -Grünbühcl ). Nicht zu unterlassen ist
aber die Einvernahme des Arbeitgebers sowie des Verpflichteten . (Bdg . Blatt X
sx 1801 , pk>A. 89 und 90 .)

Hiebei wird bemerkt , daß nach dem Erlasse des k. k. Ministeriums des Innern
vom 1. November 1891 , Z . 22534 , im Falle eines rechtsgültigen Beschlusses
einer Genossenschaft , von der Errichtung einer genossenschaftlichen Krankenkassa
abzusehcn und korporativ der Bezirkskrankenkassa bcizütretcn , die Bezirkskranken¬
kassa an Stelle der Gcnossenschaftskrankenkassa tritt ; daher dann auch die Mit¬
glieder , beziehungsweise Angehörigen der Genossenschaft verpflichtet sind , bei
der Bezirkskrankenkassa zu versichern , beziehungsweise sich versichern zu lassen.
Eine allfällige Nichtmcldung ist in diesem Falle nach Z 121 Gew . Odg . zu
strafen.

Hinsichtlich der Zahlungspflicht der Lehrlingskrankenkassa hatte bis znm
Erscheinen der Gewerbeordnung vom 6. Februar 1907 , R . G . Bl . 26 , das
Bezirksamt in I . Instanz zu entscheiden , seither ist im einzelnen Falle fcst-
zustellen , ob sich die betreffende Lehrlingskrankenkassa im Sinne des
8 121 i dieses Gesetzes nmgebildct hat , somit als Kassa im Sinne des ß ll,
P . 4 K. V . G ., zu betrachten ist. Bejahenden Falles hat hinsichtlich ihrer
Zahlungspflicht nicht mehr das Bezirksamt in I . Instanz zu entscheiden , sondern
ist auch in diesem Falle der Akt nach Abschluß der Erhebungen der k. k. Statt¬
halter « vorzulegen ; verneinenden Falles hat das Bezirksamt zu entscheiden
(Drucksorte 0 ) .

Über die Krankcnversichcrungspflicht der nur vorübergehend in gewerblichen
Betrieben verwendeten Hilfspersonen siche B . B . 4 ex 1899 ; über Krankcn-
vcrsicherungspflicht der Agenten siche Budwinskv  10903 er 1897 und X,
285 er 1907.

6 ). Der Landesausschuß ist in allen Fällen nur subsidiär
zahlungspslichtig ; an ihn heranzutreten bleibt daher die ultima raiio . Es muß
durch die geschlossenen Erhebungen feststehcn , daß die all b und e angeführten
Personen , beziehungsweise Kassen nicht zahluugs pflichtig  sind »nd der
all a Angeführte nicht zahlungs fähig  ist . Xcl b ) entscheidet in solchen
Fällen das Bezirksamt instanzenmäßig (Drucksorte 8 ), wobei dem Landcs-
ausschnsse unter Offenlassung der gesetzlichen Rckurssrist ein Neknrsrccht einzu-
räumen und die Drucksorte M . B . A . Nr . 3l3 zu diesem Zwecke entsprechend
zu ergänzen ist.

Über die Zahlungspflicht hinsichtlich der in ungarischen  Spitälern
erwachsenen Kosten siehe Normalicnsammlung für den politischen Verwaltungs¬
dienst Nr . 4952 , amtliche Nachrichten ^x 1901 , psg . 173.

Bezüglich der Verpflegskostcn für Geisteskranke , Syphilis - oder Trachom¬
kranke ungarischer Staatsangehörigkeit viäs M . V . B . XII ox 1905.

Zum Schluffe sei noch mit allem Nachdrucke darauf hingcwicsen , daß
eine klaglose Führung des Verpflegskosten -Refcrates nur dann möglich sein
wird , wenn der Referent selbst die Verpflegskostenakten in genauester Evidenz
hält , was am besten durch die Anlegung und sorgfältige Führung eines
Katasters geschieht.

27.
Konskriptionsämtliche Nachprüfung.

Erlaß des Magistrats -Direktors K. Appel  vom 24 . März
1910 , M . D . 1142/10 , (Normalienblatt des Magistrates Nr . 29 ) :

Auf Grund des Gemeindcrats -Beschlusses vom 6. April 1876 , Z . 1284,
über die Einführung einer konskrivlionsämtlichen Fachprüfung sowie in
Ergänzung des hicrämtlichcn Normal -Erlasses vom 22 . August 1887 , M . D . 324
(Magistrats -Verordnungsblatt « r 1887 , Seite 139 ), betreffend die näheren
Bestimmungen über diese Prüfung , beziehungsweise im Nachhange znm hicr-
ämtlichen Normalerlasse vom 18 . Oktober 1907 , M . D . 3649/07 (Normalicn-
blatt Nr . 72 er 1807 ), und zum hierämtlichen Normalerlasse vom 26 . Februar
1809 , M . D . 471/09 (Normalienblatt Nr . 28 sx 1909 ), wird mit Zustimmung
des geschäftsführenden Herrn Vize -Bürgermeisters angeordnct , daß der Prüsungs-
stoff in Hinkunft auch „ die zur Durchführung des Gesetzes vom 21 . Juli 1908,
N .- G .-Bl . Nr . 141 , betreffend den Unterhaltsbcitrag für Angehörige von zu
einer Waffen - (Dienst -)Übung , beziehungsweise zur militärischen Ausbildung
Eingerückten , erflossenen Verordnung des Ministeriums für Landesverteidigung
im Einvernehmen mit den übrigen beteiligten Zentralstellen vom 3. Februar
1910 , R .-G .-Bl . Nr . 28 ", zu umfassen hat.

Diese Anordnung tritt sofort in Kraft.

28.

Behandlung der Gesuche betreffend den Betrieb des
Kanalränmergewerbes.

Erlaß des Magistrats -Direktors K. Appel  vom 1. April
1910 , M . D . 979/10 (Normalicnblatt des Magistrates Nr . 30 ) :

Zur Sicherung eines einheitlichen Vorganges und behufs Wahrung
etwaiger Interessen der Gemeinde wird verfügt , daß bei Behandlung von
Gesuchen um Verleihung der Konzession zum Betriebe des Kanalräumergewcrbcs,
um Genehmigung von Pächtern (einschließlich Zwangspächtcrn ) und von
Geschäftsführern für diesen Gewerbebetrieb und um Genehmigung von Trans¬
ferierungen dieses Gewerbes seitens der magistratischen Bezirksämter in Hinkunst
stets das Gutachten des StadtbauamtcS (derzeit Fachabteilung III > und jenes
der Magistrats -Abteilung für Kanalisierungen (derzeit M . Abt . VII ) einznholen
ist, bevor mit der Enderledigung vorgcgangen wird.

Diese Verfügung erscheint umso notwendiger , als die unmittelbare Über¬
wachung der Kanal - und Senkgrubenreinigungsarbeiten in sämtlichen Wiener
Gemeindebezirken dem Stadtbauamte obliegt und diese Arbeiten nur von
städtischen Kontrahenten besorgt werden dürfen , deren Bestellung unter Mit¬
wirkung und Uber Vorschlag der Magistrats -Abteilung für Kanalisierungen
erfolgt.

2S.

Bornahme von Kommissionen außerhalb der Amts-
stnnden.

— sikpubliksiion . —
Erlaß des Magistrats -Direktors Dr . Richard Weis¬

kirchner  vom 28 . Dezember 1903 , M . D . 3640/03 (Normalien¬
blatt des Magistrates Nr . 32 ) :

Auf Grund der gelegentlich der Beratungen über den Hauptvoranschlag
der Gemeinde Wien für das Jahr 1904 im Stadtrate gegebenen Anregungen
wurde zufolge Präsidial -Erlasses vom 12 . Dezember 1903 aä Z . 14000 dem
Magistrate der seinerzeit ergangene Auftrag , Kommissionen nur außerhalb
der Amtsstunden vorzunehmen , neuerlich in Erinnerung gebracht und die
strengste Durchführung desselben angeordnct.

Hievon setze ich die städtischen Ämter unter Hinweis auf ß 15 , lit . s des
Entfernungsgebührennormales sowie auf die h. S. Normal -Erlässe vom
10. Juni 1901 , M . D . 1207/01 (abgedruckt im Magistrats -Verordnungs¬
blatte sx 1901 , Seite 51 ), 22 . November 1901 , M . D . 8273/01 (abgedruckt
im Magistrats -Verordnungsblatte ex 1901 , Seite 113 ) und vom I . April
1903 , M . D . 433/03 (abgedrnckt im Magistrats -Vcrordnnngsblatte ex 1903,
Seite 53 ) zur genauen Darnachachtung in Kenntnis.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landesge¬
setzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre IS kV

publizierten Gesetze und Verordnungen.
Reichsgesetzblatt.

Nr . 52 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 3 . Februar 1910 , betreffend die Abänderung der Bezeichnung
des Finanzinspektorates und der Finanzwachabteilung in Dolnja Tuzla.

Nr . 53 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 17 . März
1910 , betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Durchführungs-
Vorschrift zum Zolltarifgesctze vom 13 . Februar 1906 , N .-G .-Bl . Nr . 22 , der
Erläuterungen zum Zolltarife , sowie des mit der Verordnung vom 24 . April
1908 , R .-G .-Bl . Nr . 84 , hinausgcgcbenen Verzeichnisses über den durchschnitt¬
lichen Handclswert der wichtigsten , der Wertvcrzollung nach Nr . 622 unter¬
liegenden chemischen Hilfsstoffe und Produkte.

Nr . 54 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 17 . März 1910 , betreffend die Erstreckung der konzessions¬
mäßigen Frist für die Bauvollendnng und Inbetriebsetzung der Teilstrecke von
Phrawarth nach Zistersdorf der Lokalbahnlinie von Pyrawarth nach Dober¬
mannsdorf.
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Nr . 55 . Verordnung des Ministeriums für öffent¬
liche Arbeiten vom 12. März 1910 , betreffend die Errichtung
einer Abteilung für Bergwerksinspektion in diesem Ministerium.

Nr . 5V. Verordnung des Finanzministeriums vom
18 . Mürz 1910 , betreffend die Abänderung der Anleitung zur Unter¬
suchung kondensierter Milch.

Nr . 57 . Staatsvertrag vom 2. März (18. Fe- !
bruar ) 1908 zwischen Seiner Majestät dem Kaiser von Österreich, König
von Böhmen rc. und Apostolischen König von Ungarn und Seiner Majestät
dem König von Rumänien , betreffend den gegenseitigen Schutz der Werke der
Literatur , Kunst und Photographie.

Nr . 58 . Kundmachung des Justizministcrs vom
23 . März 1910 über die Anwendbarkeit des Urheberrecht-Überein¬
kommens mit Rumänien vom 2. März (l8 . Februar ) 1908 , N .-G .-Bl . Nr . l.7
von 1910 , auf die vor dem Beginne seiner Wirksamkeit erschienenen Werke der
Literatur , Kunst und Photographie.

Nr . 56 . Verordnung des Justizministeriums im
Einvernehmen mit den Ministern des Innern und
dev Handels vom 23 . Mürz 1910 , betreffend den mit
Rumänien abgeschlossenen Staatsvcrtrag über den gegenseitigen Schutz der
Werke der Literatur , Kunst und Photographie.

Nr . L6 . Verordnung des Ministeriums für Landes¬
verteidigung vom 18. Mürz 1910 , betreffend Ergänzungen
der Wchrvorschriftcn , III . Teil.

Nr . 6 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 21 . März 1910 , betreffend die Auflassung der Zollexpositur
auf dem Bahnhofe in Taruopol.

Nr . 62 . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom
23 , Mälz 1910 , mit welcher das Gewerbe der Verarbeitung von Erdöl
und das Gewerbe des Vertriebes von Petroleum mittels Tankwagen an eine
Konzession gebunden wird.

Nr . 63 . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom
2 6 . März 1910 , betreffend die Bezeichnung des Siniiliscurgcwerbes als
handwerksmäßiges Gewerbe.

Nr . 64 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 30 . März 1910 , betreffend die Wiedererrichtung einer General-
Direktion des Grundstcucrkatastcrs.

Nr . 65 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 9. Mürz 1910 , betreffend die Umwandlung desHauptzollamtcs
II . Klasse in Sebcnico in ein Hauptzollamt I . Klasse.

Nr . 6 ». Verordnung der Ministerien des Acker¬
baues , des Handels und der Finanzen vom 20 . März
1910 , betreffend die Errichtung einer Zentrale für Viehverwcrtung.

Nr . 67 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 31 . März 1910 , betreffend die Umwandlung des Nebcnzoll-
amtcs I . Klasse in Hirschcnstand in ein solches II . Klaffe.

Nr . 68 . Kundmachung des Finanzministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien der Justiz
und des Innern vom 17. März 1910 , betreffend die Ver¬
wendbarkeit der Schuldverschreibungen der Wiener Baukrcditbank in Wien zur
fruchtbringenden Anlegung von Stiftungs -, Pupillar - und ähnlichen Kapitalien.

Nr . 66 . Gesetz vom 6. April 1910 über die zeitweise
Abkürzung des richterlichen Vorbereitungsdienstes.

Nr . 7V. Verordnung des Justizministers vom
6 . April 1910 über die zeitweise Abkürzung des richterlichen Vor - i
bercitungsdicnstcs.

Nr . 71 . Verordnung der Ministerien der Justiz,
der Finanzen , des Handels und des Ackerbaues vom

31 . März 1910 über die Bestellung der nicht der Börse angehörenden
i Schiedsrichter für das Schiedsgericht der Börse für landwirtschaftliche Produkte
i in Wien.

Nr . 72 . Kundmachung des Finanzministeriums
Vom 4. April 1910 , betreffend die Umwandlung des Nebenzoll¬
amtes Chiopris in eine Zollexpositur.

Nr . 73 . Gesetz vom 9. April 1910 , betreffend die
Höhe der für die strafrechtliche Beurteilung einer Tat maßgebenden Beträge.

L. Landcsgesctzblatt.
Nr . 76 . Verordnung des k. k. niedervsterrcichischen

Landesschulrates vom 9. März 1910 , Z . 1634 -Il,
womit das zwischen dem niederöstcrreichischcn Landes -Ausschussc und dem k. k.
nicderösterreichiichen Landesschulrate vereinbarte Normale über die den Hand¬
arbeitslehrerinnen an den öffentlichen Volksschulen des Erzherzogtums Österreich
unter der Enns , mit Ausschluß des Schulbezirkes Wien , gemäß Z 34 des
Gesetzes vom 8 . Dezember 1909 , L.-G .-Bl . Nr . 129 , gebührenden Weg¬
entschädigungen erlassen wird.

Nr . 77 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
15. Mürz 1910 , Z. VI-718/3, betreffend die Erhöhung der Vcr-
pflcgstaxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Stockerau ? )

Nr . 78 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
10 . März 1910 , Z . XVIb - 365/2 , betreffend die der Gemeinde
St . Veit a . d Gölsen erteilte Bewilligung zur Einhcbung von 100 Prozent
der direkten Steuern übersteigenden Umlagen für das Jahr 1909.

Nr . 76 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
14 . März 1910 , Z . XVIb - 340/7 , betreffend die der Gemeinde
Wcißcnkirchen in der Wachau erteilte Bewilligung zur Einhcbung einer Bier-
auflagc von 3 X für die Jahre 1910 , 1911 und 1912.

Nr . 86 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
26 . März 1910 , Z . VI - 154/17 , betreffend die Abänderung der Ver-
pflegsgebührcn im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Mistelbach ." )

Nr . 8l . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
31 . M ärz 1910 , A . X a - 1028/2 , betreffend Änderung der Satzungen
der Niederösterreichischen Landes -Viehversicherungsanstalt.

Ne . 82 . Kundmachung des Landes -Ausschusses für
das Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
16 . März 1910 , Z . 1047/3 -XXV1 , betreffend das neue nicderöster-
reichische Landes -Zentral -Kindcrhcim in Wien.

Nr . 83 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
1. April 1910, Z. XVIb-493/5, betreffend die der Gemeinde
Schönabrunn erteilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten
Steuern des Jahres 1909 übersteigenden Umlagen.

Nr . 84 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
1. April 1910, Z. XVIb-494/10, betreffend die der Gemeinde
Kopsstetten erteilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten
Steuern des Jahres 1909 übersteigenden Umlagen.

Nr . 85 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
1 . April 1910 , Z . XVI b -496/7 , betreffend die der Gemeinde

) Erschdint in Vieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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Thaurcs erteilte Bewilligung zur Einhcbung von 100 Prozent der direkten
Steuern des Jahres 1909 übersteigenden Umlagen.

Nr . 86 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 1. April
1910 , A . XVId -497/4 , betreffend die der Gemeinde Weiten erteilte Be¬
willigung zur Einhcbung von 100 Prozent der direkten Stenern des Jahres
1909 übersteigenden Umlagen.

Nr . 87 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 5 . April
1910 , A . XVId -495/5 , betreffend die der Gemeinde Puchcnstuben er¬
teilte Bewilligung zur Einhebuvg von 1' 0 Prozent der direkten Steuern des
Jahres 1909 übersteigenden Umlagen.

Nr . 88 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 9 . April
1910 , A . In 1257/8 , betreffend die gewerbliche Regelung des Gewerbes
der Verarbeitung von Erdöl hinsichtlich deS Vertriebes des Petroleums mittels
Tankwagen.

Nr . 8S . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 19 . März
1910, A. X d 44/3 , mit welcher die Neucintcilung des Erzherzogtums
Österreich unter der Enns in staatliche Forstinspektions - und Forstaufsichts-
bezirke, beziehungsweise die Dislokation des forsttechnischen Personals der poli¬
tischen Verwaltung in Niederösterreich verlautbart wird.

Nr . 8V . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 31 . März
1910 , Z . V-638 , mit welcher ein dritter, Sondcrbcstimniungen für die Ver¬
steigerung von durch Mitglieder Wiener gewerblicher Genossenschaften eiu-
gcbrachten Erzeugnissen ihres Gewerbebetriebes enthaltender Anhang zu dem
Regulative für das Verstcigerungsamt im k. k. Versatz -, Verwahrungs - und Ver-
steigerungsanite in Wien verlautbart wird.

Nr . 61 . Kundmachung der k. k. niederösterreichi¬
schen Finanz -Landes -Direktivn vom 29 . Mürz 1910,
Z . III -311/4 , betreffend die Ncucrrichtung der VermcffnngsbczirkePurkers¬
dorf und Laa an der Thaya und die Änderung im Umfange der Bcrmessuugs-
bezirke Wien I —IV , Herzogcnburg , Fctdsbcrg und Mistetbach.
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